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Theo Rasehorn

Die Dritte Gewalt in der zweiten Republik

Die große Bilanz über 25 Jahre Bundesrepu-
blik Deutschland, das fast tausendseitige 
Werk „Die zweite Republik" — herausgege-
ben von Richard Löwenthal und Hans-Peter 
Schwarz — enthält über dreißig Beiträge, von 
„Technik und Gesellschaft" über „Die Kir-
chen" bis zur „Sozialen Sicherheit". Natürlich 
ist der „institutionelle Rahmen" gebührend 
berücksichtigt. Mit der ersten Gewalt befaßt 
sich der Beitrag über „Die Rolle des Parla-
ments und die Parteiendemokratie"; der Zwei-
ten Gewalt sind sogar zwei Beiträge zugeord-
net: „Die Kanzlerdemokratie" und „Der büro-
kratische Rückhalt" — die Dritte Gewalt, die 
Justiz, existiert für diese Bilanz nicht.

Bedenkt man, daß dieses Werk zu einer Zeit 
erschienen ist, als die Begriffe „Rechtsstaat“ 
und „Recht und Sicherheit" wie nie zuvor 
nach dem Zweiten Weltkrieg zum allgemei-
nen Wortschatz gehörten, bedenkt man fer-
ner, daß keine andere Staatsgewalt so we-
sentliche Verfassungsänderungen in der zwei-
ten Republik gegenüber der ersten, der Wei-
marer, erfahren hat wie die Dritte Gewalt — 

die Zulassung des unbeschränkten Rechts-
wegs gegenüber der Verletzung durch die öf-
fentliche Gewalt in Art. 19 Abs. 4 Grundge-
setz, die Institutionalisierung eines Bundesver-
fassungsgerichts in Art. 99 und die „Entbeam- 
tung" des Richters in Art. 98 — so ist das 
Schweigen über die Justiz in dem genannten 
Werk nicht zu verstehen. Zu verstehen ist es 
aber wohl als Symptom dafür, daß es der 
Dritten Gewalt noch nicht gelungen ist, sich 
in der Öffentlichkeit als gleichwertig gegen-
über der Legislative und Exekutive darzu-
stellen. „Die Justiz als die unverstandene 
Frau unserer öffentlichen Ordnung", so hat 
sich Mitte der fünfziger Jahre der frühver-
storbene Präsident des Bundesverwaltungsge-
richts, Werner, zum Sprachrohr der weit 
überwiegenden Mehrheit der Richter ge-
macht. über die Ursachen für diese Unver- 
standenheit gibt es wohl keine einheitliche 
Meinung mehr, und so mag das, was hier zur 
Analyse aus der Geschichte der Justiz in der 
Neuzeit und der neuesten Zeit vorgetragen 
wird, bei vielen Richtern keine Zustimmung 
finden.

Zur Präformierung des Bewußtseins der Richterschaft

Am Anfang der neuzeitlichen Justiz stand das 
Ende, das Ende einer hohen Rechtskultur. Das 
deutsche Rechtswesen im Mittelalter war wie 
dasjenige in England und Frankreich von der 
germanischen Rechtstradition geprägt und 
war an europäischem Einfluß, insbesondere 
zum Osten hin, den westlichen Ländern über-
legen. Nahm hier die Entwicklung einen orga-
nischen Verlauf, so zerstörten die Territorial-
herren in Deutschland mit Hilfe der Rezeption 
des römischen Rechts die Kontinuität. Der 
Fürst wurde auch in der Rechtspflege absolut; 
er selbst sprach Recht und bediente sich da- 
hei „gemieteter doctores", die später Höflinge 
wurden. Mit der aufkommenden Verwaltungs- 
Organisation wurde die Justiz zu einem Hilfs-
zweig, zum „Train" unter Assoziation zu der 
für den Spätabsolutismus maßgeblichen Hee-
resorganisation. „Die dummen Deuffels unter 

den Juristen sollten zur Justiz abkomman-
diert werden," schrieb der Soldatenkönig ein-
mal an den Rand einer Akte 1). Fast zwei 
Jahrhunderte später, vor dem Ersten Welt-
krieg, scherzte man in der Justiz bitter, der 
Oberlandesgerichtspräsident sei größenwahn-
sinnig geworden, habe er doch geträumt, man 
habe ihn zum Regierungsreferendar ernannt. 
Das gibt nur Hinweise, aber noch keine Ant-
wort auf die Frage, wie es kommt, daß noch 
heute, dreihundert Jahre nach dem Beginn 
der modernen Justiz, die Rechtspflege in der 
Öffentlichkeit so wenig zählt, trotz der Hilfen 
durch das Grundgesetz und trotz der betont 
legalistischen Einstellung unserer Bevölke-

1) Vgl. hierzu Knut Scheider, Zur sozialen Rolle 
des deutschen Juristen, Diss. Marburg 1969, S. 43. 



rung2). Meine Antwort ist — die Wertung, 
aber nicht die mitgeteilten Tatsachen mögen 
Widerspruch finden —: die Justiz hat sich 
stets geweigert und weigert sich noch, ihr Ver-
hältnis zur Politik und zur Macht zu reflek-
tieren, sich bewußt zu machen, daß die Justiz 
die Fortsetzung der Politik mit anderen Mit-
teln ist, wie es der Altmeister der Justizkritik, 
der frühere Stuttgarter Oberlandesgerichts-
präsident Richard 

3
Schmid, ganz unbefangen 

ausgesprochen hat ).

2) Vgl. Wolfgang Kaupen, Das Verhältnis der Be-
völkerung zum Recht in einer demokratischen Ge-
sellschaft, in: Steinert (Hrsg.), Der Prozeß der Kri-
minalisierung, München 1973, S. 27 in Bezug auf 
Bevölkerungsumfragen zum Recht.
3) Richter und Politik, in: Neue Rundschau 1/1969, 
neu aufgelegt in: Das Unbehagen an der Justiz, 
München 1975, S. 104.
4) Vgl. Diether Huhn, Oppositionelle Richter, 
Deutsche Richterzeitung 1968, S. 82 ff.

5) Vgl. Friedrich Karl Kübler, Der deutsche Richter 
und das demokratische Gesetz, Archiv für zivili- 
stische Praxis 162 (1963), S. 104 ff.
6) Vgl. zu diesem Abschnitt H. und E. Hannover, 
Politische Justiz 1918—1933, Fischer 770 (1966)
S. 21 ff.

Politik und Recht werden simpel als Gegen-
pole empfunden, von der Justiz wird eine un-
politische Haltung gefordert. Die Politik er-
scheint dann schließlich als der Feind, was 
noch heute in der Richterschaft an Friedrich 
dem Großen exemplifiziert wird, der die nicht 
gefügigen Kammergerichtsräte in Spandau 
einsperren ließ. Diese Richter wiederum sind 
noch heute immer wieder beschworene Vor-
bilder; vergessen ist aber der richterliche Bei-
trag an der uns um ein Jahrhundert näheren 
Revolution von 1848. Das Frankfurter Pauls-
kirchen-Parlament war nicht nur ein Professo-
ren-, wie jeder weiß, sondern auch ein Rich-
terparlament. Die Richter v. Twesten, Wal-
deck, Truchseß, v. Kirchmann zählten zu den 
bekanntesten Politikern. Welcher Richter 
kennt diese Namen? Wohl noch den v. Kirch-
mann; aber dieser erwarb eher einen skandal-
behafteten Ruhm wegen seines Vortrags von 
1847 über „Die Wertlosigkeit der Jurispru-
denz als Wissenschaft" — mit jenem noch 
heute immer wieder zitierten Ausspruch: „Ein 
Federstrich des Gesetzgebers läßt ganze Bi-
bliotheken zur Makulatur werden" —; aber 
nichts weiß man von seinem politischen Be-
mühen und Geschick. Er kämpfte nicht nur 
für die liberale, sondern auch schon für die 
soziale Demokratie. Sein Vortrag von 1867 
vor dem Arbeiterverein in Berlin — einem 
Vorläufer der SPD — über den „Kommunis-
mus in der Natur" führte zu seiner Amtsent-
hebung und de 4m Verlust der Pension ),

In dem Gedächtnis der Richterschaft sind also 
die unpolitischen Tugenden der Berliner Kam-
merrichter haften geblieben, ihr Gehorsam, 

allerdings gegenüber dem Gesetz und nicht — 
wie damals üblich — gegenüber dem Landes-
herren; verbunden fühlte man sich mit denen, 
die passiv Unrecht erduldeten, aber weniger 
mit jenen, die 1848 politisch aktiv für eine 
demokratische Gesellschaft, für eine demo-
kratische Justiz in Deutschland eintraten. Das 
Mißlingen der liberalen Revolution von 1848 
zeigt sich symptomatisch in dem Schicksal 
und der Position der Justiz. Bismarck, der die 
liberalen „Kreisrichter" zeit seines Lebens ge-
haßt hatte, brachte sie so sehr zur Räson, daß 
eine Generation nach 1848 die Richterschaft 
kaisertreu war bis in die Knochen und ihr So-
zialprestige darum nicht so sehr in der Funk-
tion des Richters, sondern im Besitz des Ran-
ges eines Leutnants d. R. gewährleistet sah5).

Die Justiz, die Richterschaft, hatte sich nun-
mehr das Selbstverständnis des konservativen 
Bürgertums zu eigen gemacht, was auch im 
folgenden Jahrhundert bestimmend war. Das 
bedeutete in der Zeit nach dem Ersten Welt-
krieg eine Ablehnung der ersten Republik, 
belegt durch viele Äußerungen der Standesor- 
ganisation. Eine kleine Gruppe spaltete sich 
zwar ab, stellte sich als Republikanischer 
Richterbund fest auf den Boden der Demokra-
tie und wurde deshalb von der Mehrheit der 
Richterschaft bekämpft. Die Mentalität der 
Richter wirkte sich natürlich auf die Recht-
sprechung aus. Aus umfassenden Urteilsver-
gleichen geht hervor, wie mild Rechtsradikale 
und wie hart Linksradikale bestraft wurden. 
Das Urteil eines Magdeburger Gerichts wird 
auch noch heute zitiert, in dem Reichspräsi-
dent Ebert Landesverrat im „objektiven Sinn" 
vorgeworfen wurde. Der mehrmalige Reichs-
kanzler Marx, ein bürgerlicher Zentrumsmann 
und ehemaliger Richter, erklärte im Hinblick 
auf die demokratiefeindliche Einstellung der 
Richter seinen Verzicht, in Beleidigungsfällen 
zu klagen6).

Mit der Oppositionsstellung der Justiz war es 
indes vorbei, als Hitler kam. Die Hinwendung 
zur Autorität, die Überzeugung, Gesetz wie 
Führerbefehl seien gleiches Recht sowie der 
Mangel an Zivilcourage haben weite Kreise 
der Richterschaft — auch hier mit dem Ver-
halten des Bürgertums vergleichbar — zum 
Komplizen Hitlers gemacht, wenn auch sicher 



nit halbem Herzen, weil Hitler aus seiner 
Verachtung für den Juristenstand keinen 
Jehl machte. Dabei soll nicht vergessen wer- 
len, daß es Richter gab, die mannhaft wider-
standen oder die versuchten — und das war 
n Strafverfahren für NS-Gegner noch besser 
— nationalsozialistische Willkür-Anordnun-
gen zu unterlaufen.
Unter diesen Voraussetzungen und Belastun-
gen konnte nach der totalen Kapitulation mit 
der zweiten Republik nicht die Stunde Null 
für die Justiz beginnen. Gleichwohl zeigen 
die verflossenen 30 Jahre, daß die Entwick-
lung der Justiz durch die Vergangenheit nicht 
so eindeutig vorgezeichnet war und nicht so 
gradlinig verlief wie in den 70 Jahren zuvor, 
was bedeutet, daß in dieser Nachkriegszeit 
das Selbstverständnis des konservativen Bür-
gertums nicht ohne weiteres für das Selbst- 
Verständnis der Justiz verbindlich war.

Hier handelt es sich um einen komplizierten, 
ja komplexen Vorgang; denn die Richter- 
schaff gehörte auch weiterhin nach Herkunft, 
Erziehung und Ausbildung zum harten Kern 
der bürgerlichen Mittelschicht:

Bevölkerung Richterschaft
Oberschicht 1 % 1

46 ®/oobere Mittelschicht 4% J
untere Mittelschicht 40 °/o 45 0/0
obere Unterschicht 150/0 5%
untere Unterschicht 40 0/0 1 0/0

5% der Bevölkerung stellen also fast 50 °/o 
der Richter; 55 % der Bevölkerung wiederum 
— Unterschicht — stellen nur 6 % der Rich-
ter; einen Hilfsarbeiter (untere Unterschicht) 
zum Vater hat von der Richterschaft nur 1 °/o; 
dagegen von der Bevölkerung 40 °/o. Bedenkt 
man, daß diese Schicht sogar zu über 90 °/o in 
Strafverfahren vertreten ist, so wird der Aus-
spruch von Dahrendorf verständlich, bei uns 
sitze eine Schicht über die andere zu Gericht. 
Allerdings müssen diese Zahlen relativiert, 

d. h. im Zusammenhang mit der Schichtzusam-
mensetzung anderer Akademikerberufe gese-
hen werden. Dann kommt heraus, daß der An-
teil an Ober- und oberer Mittelschicht bei den 
Ärzten noch höher ist, niedriger ist er bei den 
Philologen und erheblich niedriger bei den 
Ingenieuren. Bei allen diesen Berufen ist aber 
die Unterschicht weit unterrepräsentiert.

Die einseitige Schichtzusammensetzung ist 
bei Richtern wohl problematischer als bei an-
deren akademischen Berufen. Der Arzt hat es 
— natürlich auch hier wieder mit erheblichen 
Einschränkungen wegen der psychischen 
Komponente bei Krankheiten — mit der für 
alle Schichten gleichen Gattung Mensch zu 
tun. Der Philologe als Studienrat bewegt sich 
nicht nur im Kollegenkreis, sondern auch in 
beziehung auf die Lernenden innerhalb der 
Schicht, aus der er stammt; denn selbst heute 
machen weniger als 10 °/o aus der Unter-
schicht das Abitur. Der Richter hingegen muß 
sich mit der Verhaltensweise verschiedener 
Schichten auseinandersetzen, sie beurteilen 
und einordnen. Sein Beruf ist wohl nächst 
dem des Sozialarbeiters derjenige, der sich 
am stärksten mit dem sozialen Verhalten der 
Unterschicht befassen muß, vor allem im 
Strafverfahren und bei Ehescheidungen, mit 
einer, wie die moderne Arbeiterforschung 
zeigt, von der Mittelschicht erheblich abwei-
chenden Kultur und Mentalität.

Allerdings sind dies Probleme, die erst in den 
letzten Jahren publik geworden sind, mit de-
nen sich zur Stunde Null kaum jemand be-
schäftigte, weshalb die Auswirkungen an ei-
ner anderen Stelle zu registrieren sind. Aus-
zurichten ist diese Untersuchung zunächst an 
der These, daß die Bewußtseinsgeschichte der 
Richterschaft in der Nachkriegszeit nicht mit 
der des Bürgertums identisch ist. Darum kön-
nen auch hier nicht die gleichen Zäsuren wie 
bei der Geschichte des Bürgertums gemacht 
werden, die wohl wiederum mit den Zäsuren 
in der Herrschaft der bürgerlichen Partei, der 
CDU/CSU, gleichzusetzen sind.

I. 1945 bis 1957: Die Zeit des Selbstbewußtseins der Justiz

Über die Jahre des Schuttwegräumens nach 
1945, des Wegräumens äußeren und inneren 
Schutts, kann schnell hinweggegangen wer- 
den. Es gab hier die gleichen Probleme wie 
bei anderen öffentlichen Institutionen auch. 
Jedoch eine Besonderheit: Weil die Justiz im 

Hintergrund gestanden hatte, wurde hier nicht 
so sehr wie bei anderen Behörden darauf ge-
achtet, in welchem Ausmaß mit den Nazis 
kollaboriert worden war — ein Versäumnis, 
das sich wenige Jahre später verhängnisvoll 
auswirken sollte. Wie und weshalb es aber 



1949 dazu kam, daß die Justiz von den Vätern 
des Grundgesetzes so sehr nach vorn geholt 
und ihr eine derart herausragende verfas-
sungsrechtliche Stellung eingeräumt wurde wie 
mit Ausnahme der USA in keiner anderen Ver-
fassung, harrt noch der Untersuchung. Den ab-
soluten Rechtsschutz gegen eine Rechtsverlet-
zung durch die öffentliche Gewalt gibt es in 
keinem anderen Land (Art. 19 Abs. 4 Grund-
gesetz). Das zum ersten Mal in der deutschen 
Rechtsgeschichte konstituierte Verfassungs-
gericht läßt sich nur mit dem amerikanischen 
Supreme Court vergleichen. Zugleich wurde 
der historische Beamtenpferdefuß in der 
dienstrechtlichen Stellung des deutschen 
Richters wegoperiert.

Die Richter profitierten wohl davon, daß die 
Honoratioren-Verfassungsväter das Drei-Ge- 
walten-Modell von Montesquieu — Legislati-
ve, Exekutive und Judikative — möglichst 
rein durchsetzen wollten, zumal deutsche De-
mokraten anders als romanische dazu neigen, 
in Montesquieu und nicht in Rousseau den 
Schutzheiligen der Republik zu sehen7). So 
konnte man sich auch nicht für Formen un-
mittelbarer Demokratie wie Volksbegehren 
und Volksabstimmung und Volkswahl des 
Staatsoberhaupts erwärmen, zumal hieraus in 
Weimar die Radikalen Profit gezogen haben. 
Als Entschädigung für das Volk bot sich da-
her eine Erweiterung des Rechtswegs an. Fer-
ner ist wiederum darauf zu verweisen, daß 
damals noch die Justiz wegen Hitlers Juri-
stenhaß als Verfolgte des NS-Regimes er-
schien. Bekannt waren erst die Morde in den 
Konzentrationslagern, mit denen Richter 
nichts zu schaffen hatten. Die Beamtenlobby 
endlich, die in Weimar das Selbstständigwer-
den der Richter noch verhindert hatte, war 
wegen der äußeren und inneren Reorganisa-
tion der Verwaltung — die Konstituierung 
der neuen Bundesländer — noch schwach.

7) So Herbert Krüger, Allgemeine Staatslehre, 1964,
S. 868 ff.

Wie es auch gewesen sein mag — jedenfalls 
verstand es die Justiz, ihre neue Position in 
Staat und Gesellschaft nicht nur zum eigenen 
Nutzen, sondern auch zum allgemeinen Wohl 
einzusetzen. Das Bundesverfassungsgericht 
gab klar zu erkennen, daß es kein Ja-Sager zu 
Regierungsmaßnahmen sein würde. Die Ver-
waltungsgerichte wandten sich gegen obrig-
keitliches Denken und setzten Ansprüche des 
Bürgers gegen die Staatsgewalt im Fürsorge- 

und Gewerberecht durch. Die Strafgerichte
nahmen das Gewissen des Angeklagten ern-
ster als früher und forderten den Nachweis
des Bewußtseins der Rechtswidrigkeit, d. h.
der Angeklagte muß sich des Unrechts seiner
Tat bewußt gewesen sein; es galt nicht mehr
der Grundsatz, Unkenntnis schützt vor Strafe 
nicht. Die Zivilgerichte zeigten rechtsschöpfe-
rischen Mut, als sie die Gleichberechtigung 
der Geschlechter durchsetzten, nachdem der 
Gesetzgeber das entgegenstehende Recht 
nicht bis 1953 geändert hatte.

In keiner späteren Zeit hat die Justiz so viele 
Schritte zum demokratischen Rechts- und 
auch schon zum Sozialstaat getan wie in den 
ersten Jahren nach dem Grundgesetz. Sie ge-
wann auch in der Öffentlichkeit an selbstver-
ständlichem Vertrauen; die Zeit der Justizkri-
se in Weimar schien vergessen. Es kam auch 
die Belohnung — sogar „in klingender Mün-
ze": Einstimmig gewährte 1955 der Bundestag 
den Richtern eine höhere Besoldung als Beam-
ten auf der gleichen Rangstufe.

Zu wenig beachtet wurde in der Justiz wie in 
der Öffentlichkeit, daß dieser Wandel in der 
Justiz nicht das Ergebnis eines Reflexionspro-
zesses oder einer Änderung des Selbstver-
ständnisses war wie auch umgekehrt die fort-
schrittliche Rechtsprechung nicht auf das Be-
wußtsein der Richter zurückwirkte. Sie war 
im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß 
die von der Justiz erstrebte Einflußsteigerung 
zu dieser Rechtsprechung zwang. In der Bin-
nenstruktur der Justiz hatte sich nichts geän-
dert. Organisation und Klima waren nach 1949 
gegenüber den Jahrzehnten zuvor unverän-
dert. Die seit 1871 bestehende Oberlandesge-
richtsstruktur bildete das Rückgrat der Justiz-
verwaltung. Diese gibt sich zwar als Dienerin 
der Rechtspflege; sie stellt den Apparat, das 
Geschäftsstellen- und Protokollpersonal, so 
daß sich der Richter um nichts zu kümmern 
braucht — er darf sich aber auch um nichts 
kümmern. Er hat keine Organisationsgewalt 
über seine Gehilfen. Dazu kommt noch, daß 
der Richter der Dienstaufsicht des Gerichts-
präsidenten unterliegt, dieser ihn nach gewis-
sen Zeiträumen zu beurteilen hat und ihn 
auch disziplinieren kann. Die Disziplinarge-
walt wurde in den fünfziger Jahren sogar auf 
die Bundesrichter ausgedehnt, während die 
Richter des Reichsgerichts selbst unter Hitler 
formal nur das Strafgesetz über sich hatten.

Zwar wurde schon damals die richterliche 
Unabhängigkeit wegen der faktischen Über-
macht der Justizverwaltung als „verlogene 



Angelegenheit“ bezeichnet8); im größeren 
Rahmen wurde dies aber nicht problemati-
siert. So konnte ich noch in der Mitte der fünf-
ziger Jahre als Richter in der Bundeshauptstadt 
erleben, wie Richter in internen Schreiben 
nach wie vor als „richterliche Beamte" ge-
führt wurden. Als dies schließlich ein Kollege 
monierte, hieß es in Zukunft richtig „Rich-
ter"; nichts änderte sich aber sonst im Dienst-
betrieb.

9) Adolf Arndt im Geleitwort zu Xaver Berra, Im 
Paragraphenturm, 2. Aufl. 1967.
10) Empfiehlt es sich, die vollständige Selbstverwal-
tung aller Gerichte im Rahmen des Grundgesetzes 
gesetzlich einzuführen?, Verhandlungen des 40. 
Deutschen Juristentages, 1953, Bd. I S. 95, 111.

Den fortschrittlich demokratischen Urteilen 
stand eine gleiche Einstelltnn also nicht ge-
genüber. Es gab auch bis a das elitäre Prä-
sidium für die Geschäftsvei leilung — schon 
1877 — eingeführt — keine richterlichen Par-

tizipationsformen; diese setzten sich erst 
zwei Jahrzehnte später durch. Das Verhältnis 
der Richter zur Gesellschaft war von natur-
rechtlichen Ideen geprägt, auf der Grundlage 
der unpolitischen Einstellung einer Honora-
tiorenelite. Sie träumten von der „Inthronisa-
tion der sagenhaften Richterkönige" 9), was 
im Zusammenhang mit dem Juristentag 1953 
u. a. von Ridder mit „entfesselter Justiz" und 
„Weg zum Justizstaat" (statt Recht

10

sstaat) und 
somit als verfassungswidrige Hyperthrophie 
apostrophiert wurde ). Die Richter fühlten 
sich verkannt und waren auch verkannt; 
denn hinter ihren Utopien stand kein Modell 
für Staat und Gesellschaft, sondern ein unre-
flektierter Standesegoismus.

II. 1957

Der Höhepunkt der „Richtermacht“ war ei-
gentlich schon mit den Adenauerwahlen im 
Herbst 1953 überschritten. Die Richter hatten 
natürlich nichts gegen Adenauer; die über-
wiegende Mehrheit wird ihn auch gewählt 
haben; denn ihre Einstellung gegenüber der 
Gesellschaft entsprach ja der des Bürgertums. 
Aber mit der Konsolidierung der Macht Ade-
nauers konsilidierte sich auch die Macht der 
Verwaltung, die in den Verwaltungsjuristen 
Adenauer und Globke ihre Protagonisten er-
blickte und sich nunmehr darum bemühte, die 
traditionelle Priorität des Verwaltungsjuri-
sten vor dem Richtei wieder herzustellen. Das 
geschah lautlos, vor allem durch Stellenanhe-
bungen — Oberregierungsräte wurden Mini-
sterialräte, Ministerialräte Ministerialdirekto-
ren — der Besoldungsvorsprung der Richter 
wurde schnell eingeebnet und in das Gegen-
teil verkehrt. Diese konnten sich nicht per 
Haushaltsplan' verbessern, weil ihr Tätigkeits-
bereich in einem Gesetz, im Gerichtsverfas-
sungsgesetz, niedergelegt ist. Dem Verwal-
tungsjuristen liegt ein modernes Denken auch 
näher als dem Richter; er muß vorausdenken, 
um Unfälle zu vermeiden; der Richter klärt 
auf, wie es zu einem Unfall gekommen ist; er 
arbeitet somit eher die Vergangenheit auf. Je-
nem liegt ein funktionales, ja technokrati-
sches Denken näher als diesem; er hat Kon-
takte mit Politik und Wirtschaft. Der Verwal-
tungsbürokratie kann auch leichter frisches

8) So der Oberverwaltungsgerichtspräsident Paulus 
van Husen, Die Entfesselung der Dritten Gewalt, 
Archiv für öffentliches Recht, 78, 49.

bis 1966: Die Zeit der Resignation

Blut durch Einschleusen der — den Laufbahn-
beamten an sich unerwünschten — Außensei-
ter aus Politik, Wirtschaft und Presse — zu-
meist aufgeschlossener, unorthodoxer und un-
bürokratischer Personen — zugeführt werden; 
der Justiz wird dies durch die starren Voraus-
setzungen des Gerichtsverfassungsgesetz, das 
auf den Volljuristen abstellt, unmöglich ge-
macht. Nicht zuletzt mußte es sich auswirken, 
daß sich die Richter den utopischen Vorstel-
lungen einer elitären Honoratiorendemokratie 
hingaben, während die Beamten ganz real von 
der politischen Macht der Verwaltungsjuri- 
sten Adenauer und Globke zu profitieren 
suchten. Unmittelbar führte aber zum Anse-
hensverlust der Justiz, daß die fortschrittlich 
eingestellten Verfolgten des NS-Regimes aus 
Altersgründen aus den Schlüsselstellungen in 
der Justiz an höheren Gerichten und in den 
Justizministerien ausschieden und dafür wie-
der die „guten Juristen" einrückten, die ihre 
Ausbildung und entscheidenden rechtlichen 
Vorstellungen in der NS-Zeit erfahren hatten. 
Mit dem Schörner-Prozeß 1957 — deshalb bil-
det dieses Jahr die Zäsur — wurde die Legen-
de von der durch Hitler verfolgten Justiz ge-
wissermaßen mit einem Donnerschlag zer-
stört. In dem Prozeß gegen den ehemaligen 
Generalfeldmarschall, angeklagt wegen Mor-
des an Untergebenen, traten hohe Richter, die *



früher im Reichsjustizministerium tätig gewe-
sen waren, als Zeugen auf. Sie wurden wegen 
Verdachts der Beihilfe zum Mord nicht verei-
digt. Als Ministerialbeamte hatten sie sich 
hergegeben für Hitler rechtswidrige Stand-
gerichtsverordnungen zu entwerfen. Damit 
wurde die Öffentlichkeit und die Richter-
schaft — zu spät — mit dem größten Versa-
gen der deutschen Justiz in ihrer Geschichte 
konfrontiert. Dokumente über Terrorurteile 
wurden bald aufgefunden, wonach der Dieb-
stahl von Kleinigkeiten, ja sogar die Übertre-
tung der Ausgangsbeschränkung in polni-
schen Gebieten von Richtern, die wieder in 
der Bundesrepublik amtierten, mit dem Tode 
bestraft worden war. Gesetzlich war diese 
Strafe in der Terrorzeit zwar zulässig gewe-
sen; sie war aber oft verhängt worden ohne 
Notwendigkeit, aus Gesinnungstreue, die 
Verhängung einer geringeren Strafe hätte 
keine Folgen für den Richter gezeitigt. Nicht 
selten wurde sogar eine zu harte Bestrafung 
selbst von dem NS-Justizminister in den Rich-
terbriefen — ein Instrument, um damals Ein-
fluß auf die Entscheidungsfindung der Richter 
zu gewinnen — gerügt. Politisch peinlich 
wurde es vor allem, wenn aus der DDR Doku-
mente über die NS-Vergangenheit solcher 
Bundesrichter kamen, die in politischen Straf-
sachen nach dem KPD-Verbot tätig waren.

Dieser Situation erwies sich die unpolitische 
und daher auch im politischen Taktieren un-
geschickte Richterschaft nicht gewachsen. 
Ihre Standesorganisation reagierte wie ein ty-
pischer Interessenverband mit Beschwichti-
gung, Bagatellisierung, Gegenbeschuldigung 
nach außen und nach innen mit Totschweigen 
oder Verfolgen anderer Meinungen in den ei-

genen Reihen. Als schließlich auf Grund von 
Dokumenten und Ermittlungen nichts mehr 
totzuschweigen war — mehrere hundert Rich-
ter und Staatsanwälte, wahrscheinlich sogar 
an die tausend, die in der NS-Zeit an äußerst 
bedenklichen Entscheidungen mitgewirkt hat-
ten, waren nach 1945 wieder eingestellt wor-
den 11)  — stellte man sich um und war auch 
bereit, mit § 116 Deutsches Richtergesetz eine 
Bestimmung zu übernehmen, die zum Aus-
scheiden der NS-belasteten Richter und 
Staatsanwälte führen konnte.

Aber es dauerte Jahre, bis die Wunde heilte. 
Zuvor mußte die Richterschaft mit dem neuen 
Richtergesetz von 1961 eine Niederlage hin-
nehmen; denn dieses Gesetz, das dem Verfas-
sungsauftrag nachkommen sollte, die Stellung 
der Richter neu zu regeln, brachte nur eine 
Minimallösung für die Mitwirkungsrechte. 
Dabei hatten einige Bundesländer, vor allem 
Nordrhein-Westfalen, in Personalvertfetungs- 
gesetzen dem öffentlichen Dienst im allgemei-
nen mehr Partizipation eingeräumt. Aus Resi-
gnation und falschem Stolz beteiligten sich 
nicht die Richter — wohl aber die Staatsan-
wälte — an diesen Vertretungsorganen. Be-
denkt man ferner, daß die Justiz bei einigen 
spektakulären Prozessen — Rohrbach in Mün-
ster, Brühne in München, Dohrn in Hannover 
oder im Spiegel-Verfahren — heftige Kritik in 
der Öffentlichkeit erntete, so wird verständ-
lich, daß sie gerade in diesen optimistischen 
Jahren des Wirtschaftswunders der Zukunft 
nicht mehr traute und sich in den Schmoll-
winkel zurückzog, also nach dem Zitat von 
Werner sich als unverstandene Frau in der 
Öffentlichkeit verstand.

III. 1966 bis 1970: Richter als Progressive

Dennoch wechselte die Szene wieder schnell, 
wenn auch nicht von einem Tag auf den an-
deren, so doch von einem Jahr auf das ande-
re, viel schneller als der Wechsel 1957 ge-
schah. Der beste Kommentator dieses Vor-
gangs ist der CSU-Bundesjustizminister Jae-
ger, der bei seiner Rede zur Eröffnung des 
Deutschen Juristentags im Herbst 1966 in Es-
sen drei Vorgänge dieses Jahres hervorhob: 
die Gründung einer sozialwissenschaftlichen 
(und keiner juristischen) Fakultät an der neu-
en Universität Konstanz, die Klage Frankfur-
ter Amtsrichter gegen ihren Dienstherrn auf 

eine verfassungsgemäße Besoldung und das 
Erscheinen der Streitschrift „Im Paragraphen-
turm" von Berra. Natürlich wertete er dies 
nicht als positiv, sondern als Verfallserschei-
nungen. Tatsächlich kündete sich aber hier an, 
was noch heute — ein Jahrzehnt später — das 
Programm für die fortschrittlichen Kräfte im 
Rechtswesen bildet: Die Einbeziehung der So-

11) 1961, also 16 Jahre nach Kriegsende, befanden 
sich immerhin noch 161 Richter im Dienst, die nach 
amtlichen Ermittlungen an NS-Terrorurteilen mit-
gewirkt hatten, vgl. Deutsche Richterzeitung 1962, 
S. 293.



zialwissenschaften in die Juristenausbildung, 
die Mitbestimmung von Richtern in der Justiz 
und die Selbstkritik der Justiz. Für die drei 
Reformzweige wurden in dem 1968 von Rich-
tern aller politischen Richtungen, nicht nur 
progressiver, gegründeten „Aktionskomitee 
Justizreform" ein Aktionsprogramm aufge-
stellt12 ), ein Verdienst vor allem von Rudolf 
Wassermann, der bis heute als Theoretiker 
und Praktiker der Justizreform selbst im kon-
servativen Lager keinen Konkurrenten hat.

12)Vgl.  die Beiträge in: Rudolf Wassermann (Hrsg.), 
— Aktionskomitee Justizreform —, Justizreform, 
1970.

In diesem Komitee wurde nicht nur rechtspo-
litisch, sondern auch — wohl zum ersten Mal 
im Justizbereich — gesellschaftspolitisch argu-
mentiert. Es wurden Reformen auf dem Straf-
sektor, ein anderer Verhandlungsstil der Ge-
richte, die Mitwirkung von Parlamentariern 
bei der Richterernennung und eine innere De-
mokratie der Justiz gefordert und Vorschläge 
ausgearbeitet. Dabei wurde an die Tradition 
demokratischer Juristen in der Weimarer Zeit 
angeknüpft. Ein Unterschied ist hervorzuhe-
ben: Die Juristen jener Zeit — zu nennen 
sind Bendix, Berard, Fränkel, Fuchs, Sinzhei- 
mer — waren von Beruf Rechtsanwälte, von 
denen nach dem Kriege — sieht man von 
Arndt und Heinemann ab, bei denen aber der 
Politiker den Anwalt verdeckte — kaum noch 
Reformbeiträge kamen. Sie befaßten sich jetzt 
im wesentlichen mit wirtschaftlichen und 
standespolitischen Fragen, soweit nicht die 
späteren Baader-Meinhof-Anwälte Revolution 
statt Reform proklamierten, allerdings auch 
hier ohne fundiertes theoretisches Konzept.

Daß gerade Richter nicht mehr wie in der 
jüngeren deutschen Geschichte üblich die 
Bremser bildeten, sondern zur Avantgarde 
aufrückten, wurde in der Öffentlichkeit be-
grüßt und fand viel Resonanz. So sollten dann 
auch mit der ersten Regierungserklärung der 
sozialliberalen Koalition 1969 die Forderung 
»Mehr Demokratie wagen" besonders über 
Rechts- und Justizreformen durchgesetzt wer-
den.

Wie es zu dieser sehr fortschrittlichen Episo-
de — es wird auf absehbare Zeit, das läßt 
sich mit Sicherheit sagen, eine Episode blei-
ben — in einer gesellschaftlich rückständi-
gen, immobilen und verunsicherten Justiz 
kam, das bedarf der Erklärung. Sie ist wohl 
gerade in dieser politischen Tabula-rasa-Si- 
tuation zu finden. 1966 gab es in der Justiz 
keine Kräfte, die fähig waren, gesellschafts- 
und auch justizpolitisch zu agieren. Die Justiz 
wurde von einem starken Apparat verwaltet, 
bis in die Standesvertretungen hinein. Die 
Vorsitzenden der Richterbundorganisationen 
waren zumeist die Behördenleiter, die sich 
natürlich weder standespolitisch engagieren 
wollten noch konnten. Sie traten zwar nach 
außen als Bannerträger richterlicher Unab-
hängigkeit auf, nach innen aber, gegenüber 
ihren Richtern, als sture preußische Dienst-
chefs. Darum tat es auch den meisten Rich-
tern, wenn sie auch der Gehaltsklage hessi-
scher Richter oder dem „Paragraphenturm" 
nicht zustimmten, weil hier gegen Form und 
Tradition verstoßen wurde, ganz gut, daß das 
Justizestablishment attackiert wurde. Dieses 
selbst zeigte sich gegenüber dieser neuen 
Form einer letztlich politischen Herausforde-
rung hilflos. Dazu kam die allgemeine Verun-
sicherung konservativer Kräfte durch die stu-
dentische Protestbewegung, wobei ein zeitli-
cher, aber kein innerer Zusammenhang be-
stand.

Bei dieser allgemeinen Machtparalyse in der 
Justiz konnten sich sogar wenige politisch 
engagierte Richter einen erheblichen Einfluß 
verschaffen. Daraus läßt sich wohl das fort-
schrittliche Klima in der Justiz erklären und 
nicht in einem Bewußtseinswandel weiter 
Kreise der Richterschaft. Darüber täuschten 
sich auch die Angehörigen des Aktionskomi-
tees Justizreform nicht. So schrieb ich in dem 
Band „Justizreform":

„Die progressiven Richter ... verspüren kei-
nen Triumph. Denn sie befürchten das pro-
gressive Alibi einer reaktionären Justiz zu 
werden ... Was die Kritiker schreiben, 
wird „oben" zur Not gelesen, aber nicht 
ernst genommen. Die Freiheit, die heute Ju-
stizkritiker in der Justiz besitzen, ist eine 
Narrenfreiheit" (S. 35).



IV. Ab 1970: Rückkehr der Richterschaft in das konservative Lager

Allerdings überschätzten die progressiven 
Richter — wie viele in diesen Jahren des 
Aufbruchs — die Automatik von Partizipati-
onsstrukturen; sie erwarteten also, fortschritt-
lich demokratische Institutionen würden auch 
ein gleiches Bewußtsein schaffen; sie über-
schätzten auch die Bereitschaft sozialliberaler 
Politiker, sich für personelle Strukturrefor-
men in der Justiz, auch gegen den Wider-
stand der Mehrheit der Richter, zu engagie-
ren.

Schon als der Band des Aktionskomitees Ju-
stizreform im Frühjahr 1970 erschien, war Ju-
stizkritik nicht mehr sehr gefragt. Die Polari-
sierung in der Gesellschaft, die mit der 
Machtübernahme durch die sozialliberale 
Koalition einsetzte, hatte auch eine Polarisie-
rung in der Justiz zur Folge. Das ist eigent-
lich eine euphemistische Formel; denn schon 
bei den ersten Stimmen aus der schweigenden 
konservativen Mehrheit zeigte sich, daß es in 
der Justiz anders als in der Gesellschaft nur 
eine verschwindend geringe Zahl von Linken 
gibt, wobei hier nicht an die Befürworter radi-
kaler Positionen, sondern an solche gedacht, 
wird, die in der Gesellschaft auf dem linken 
Flügel der FDP oder in der Mitte der SPD ein-
zuordnen sind. Zwar haben diese linken Rich-
ter nach außen, publizistisch, eine gewisse 
Bedeutung; ihr Einfluß nach innen ist jedoch 
minimal.

Wenn hier links und rechts oder progressiv 
und konservativ gegenübergestellt wird, so 
darf dies nicht mit einem Ja oder Nein zu Ju-
stizreformen korreliert werden. Mehr oder 
weniger ist jeder Richter für Justizreformen 
wie ja auch beide Lager in der Gesellschaft 
für Gesellschaftsreformen sind. Um hier zu 
scheiden, muß ein anderer Inidikator gefun-
den werden. Für die Gesellschaft ist dies die 
Frage, ob die Demokratie eine Wesensform 
des Staates oder auch der Gesellschaft ist 
(Auseinandersetzung 1969 zwischen Brandt 
und Heck); für den Wirtschaftsbereich die 
Diskussion um die paritätische Mitbestim-
mung, für die Erziehung ist es das Problem 
der Gesamtschulen (weniger das der Rahmen-
richtlinien, das lediglich aus politischen 
Gründen in den Vordergrund gerückt war) 
und für die Justiz ist es die Auseinanderset-
zung um den „politischen Richter“.

Schon 1956 hatte sich Adolf Arndt gegen di 
Antithese vom Richter, der jenseits der Pol; 
tik stehe, zum Politiker gewandt und ausge 
führt, wieviel Politik doch bei der Recht
sprechung im Spiele sei13 ). Richard Schmi 
hat 1969 ganz unbefangen ausgeführt, die Ju
stiz sei die Fortsetzung der Politik mit ande
ren Mitteln 14 ). Zum Theoretiker und Praktike
des politischen Richters wurde vor allem Ru
dolf Wassermann, der in seinem 1971 erschie
nenen Buch dargetan hat, es gehe gar nich
darum, ob man den politischen Richter wo

15

lli
oder nicht, man habe ihn bereits; denn jed 
Justiz sei politisch, ob man es zugebe ode 
nicht; es komme aber darauf an, daß de 
Richter sein Bewußtsein am System der De 
mokratie ausrichte, nicht privaten Vorliebei
oder schichtspezifischen Präferenzen folgt 
und an der Verwirklichung des sozialer
Rechtsstaats mitwirke ). Auf der Gegenseit«
wird die Neutralität des Richters postuliert 
er habe nicht die soziale Gerechtigkeit zi
„verwirklichen", sondern nur Entscheidungei
des demokratischen Gesetzgebers auszufüh 
ren, wobei eine solche politische Neutralität
als möglich angesehen wird16 ). Dies bedeu-
tet gesellschaftlich die Entscheidung für eir
Harmoniemodell, dem also die Konflikttheorie
gegenübersteht.

13) Der Richter, 1956.
14) Vgl. Anm. 3.
15) Der politische Richter; vgl. auch Wassermanns 
Beitrag, Zur politischen Funktion der Rechtspre-
chung, in: aus politik und Zeitgeschichte, B 47/74.
16) Dierk-Peter Steffan, Richterliche Rechtsfindung 
durch politisches Engagement, in: aus politik und 
Zeitgeschichte, B 47/74; ferner: Wilhelm Henke, 
Wider die Politisierung der Justiz, in: Deutsche 
Richterzeitung 1974, S. 173.

Wie bei der Diskussion um die Rahmenricht-
linien wird in der Praxis heftig diffamiert. Sc
wurde schon 1970 in einem Kommentar dei
Deutschen Richterzeitung der politische Rich-
ter als Justizideologe hingestellt, für den „der
Grundsatz der Gewaltenteilung eine Fassade
sei, die niedergerissen werden müsse": der
Richter als „politischer Kommissar". Interes-
sant ist — und insoweit war die Entwicklung
in der Justiz der in der Gesellschaft um zwei 
Jahre voraus —, daß hinter diesem Kommen-



eines unbekannten Richters eine ebenfalls 
gekannte „Gesellschaft zur Förderung öf- 
tlicher Verantwortung" stand; hinter die-

ser aber ein bei der äußersten Rechten be-
kannter Nachrichten- und Geldsammler (Loh-
risc 17h) ).

Es ist natürlich nichts dagegen einzuwenden, 
wenn der Hessische Landesverband des Deut-
schen Richterbundes 1973 Kritik an den dorti-
gen Rahmenrichtlinien übte; bedenklich wird 
es aber, wenn versucht wird, zu Gesell-
schaftsvorgängen Parallelen in der Justiz zu 
konstruieren. In der Richterschaft gibt es 
nämlich nicht die Schattierungen der Linken 
— von der terroristischen Linken über die 
verschiedenen kommunistischen Gruppen und 
weiter über die Jusos bis zur linken Mitte der 
SPD — es gibt hier nur eine Linke, die auf 
der Basis der SPD von der mittleren Rechten 
bis zur linken Mitte einzuordnen ist. In Vor-
trägen und Schriften wird aber der Popanz ei-
nes Richters aufgebaut, selbst vom SPD-Esta-
blishment, der als politischer Gesellschaftsver- 
anderer Recht spreche. Namen werden aller-
dings nicht genannt und können auch nicht ge-
nannt werden, weil solche Richter bislang nicht 
in Erscheinung getreten sind; Richtern als Hö-
rern und Lesern fallen aber dann schnell Na-
men ein und assoziieren mit diesen „politi-
schen Kommissaren"

18
 z. B. Wassermann und 

Rasehorn ).

Die Justiz, die große Mehrheit der Richter-
schaft, hat ihrem politischen oder auch unpo-
litischen Selbstverständnis und ihrer Einstel-
lung zum Staat und zum Recht nach die glei-
che Schwenkung wie ein Jahrhundert zuvor 
nach der mißglückten Revolution von 1848 
gemacht, die Schwenkung in das konservati-
ve bürgerliche Lager. Festzuhalten bleibt 
aber, daß sich die Richter zwischen 1945 und 
1970 nicht wie diejenigen von 1848 im pro-
gressiven Lager befunden hatten. Aufgrund 
Herkunft, Ausbildung und Umgebung werden

”17) Vgl. hierzu die Kommentare von Horst Papke 
und Hans Lisken, in: Deutsche Richterzeitung 1970, 
S. 352 und S. 391.

18) Dies deckt in einem Fall Heinz Recken anläßlich 
einer Rezension eines Buches von Kissel auf, in: 
Deutsche Richterzeitung 1974, S. 272; Information 
tu dem „Fall“ Wassermann bei Rainer Litten, Politi-
sierung der Justiz, 1971 und Rasehorn bei Helmut 
Ostermeyer, in: Vorgänge 4/1973, S. 16. 

sie auch in der Zwischenzeit ihrer Staatsbür-
gertradition gefolgt sein und bevorzugt CDU/ 
CSU gewählt haben; aber ihre neue — ohne 
ihr Dazutun zugefallene — verfassungsrecht-
liche Rolle hatte sie zu einer gewissen Distanz 
zum eigenen weltanschaulichen Lager gebracht. 
Dabei spielte mit, daß sie diese Rolle nach 
dem Leitbild der Honoratiorendemokratie 
auszufüllen gedachten und nicht nach dem ei-
ner Massendemokratie, wozu auch die CDU 
— wenn auch mit gewissen Vorbehalten — 
schon ab 1949 neigte. Endlich mußten alle Po-
sitionskämpfe um die Erfüllung des Grundge-
setzes zugunsten der Dritten Gewalt auf den 
Widerstand der der CDU nahestehenden Kräf-
te stoßen, sei es in Gestalt der den Rich-
tern wenig gewogenen Beamtenführung — 
Adenauer/Globke — sei es auch in der der 
Justizminister, die ihre Macht nicht aufgeben 
wollten. Jetzt war der Zwiespalt bei der Rich-
terschaft zwischen Pflicht und Neigung beho-
ben. Es waren ja auch neben dem Bundesju-
stizministerium viele Länderjustizministerien 
von der SPD besetzt, während in den fünfzi-
ger und sechziger Jahren oft selbst unter ei-
nem SPD-Landesministerpräsidenten ein Ju-
stizminister der damals konservativen FDP 
amtierte. Der Vorwurf mangelnder Wahrung 
der Belange der Dritten Gewalt konnte sich 
wieder an die richtige Adresse richten.

Die neue Stagnation

Es ist verständlich, daß sich die konservati-
ven Richter nicht für gesellschaftli-
che Reformen in der Justiz erwärmen kön-
nen; aber auch die der SPD — als Reformpar-
tei — angehörenden Justizminister treten auf 
der Stelle. So ist ihr Verhältnis zu den ihnen 
politisch nahestehenden wenigen Linken in 
der Justiz nicht ungetrübt. Der mit der ersten 
Regierungserklärung von Brandt angekündig-
te Wille zu Rechtsreformen, die im Mittel-
punkt des Reformprogramm standen, ließ bald 
nach; äußerlich zeigte sich dies schon darin, 
daß die Rechtspolitik in der zweiten Regie-
rungserklärung an den Rand gerückt war und 
in der Regierungserklärung von Schmidt 
überhaupt nicht mehr vorkam.

Ohnehin hat die traditionsreiche SPD ein di-
stanziertes Verhältnis zur Justiz, wobei die 
Erfahrungen mit den Sozialistengesetzen wie 



auch die Unterstützung der Rechtsopposition 
in der Weimarer Zeit unterschwellig mitwir-
ken. Adolf Arndt und Zinn, der langjährige 
hessische Ministerpräsident, konnten hier auf-
lockern. Beide fanden keine einflußreichen 
Nachfolger, zumal sich das Interesse der SPD- 
Bundestagsfraktion immer stärker — und zu 
Recht — sozialpolitischen Fragen zuwandte. 
Daß Rechtsfragen auch Sozialfragen sind, was 
gerade die progressiven Richter herausstellen, 
wurde nicht angenommen. So wußten die 
SPD-Politiker auch nichts mit dem „Personal-
schatz" anzufangen, der sich daraus gebildet 
hatte, daß die Reformtheoretiker in der Justiz 
wie auch in der der neuen Experimental-Juri- 
stenausbildung im eigenen Lager stehen. 
Symptomatisch hierfür ist, wie wenig bislang 
die zugleich theoretischen wie politisch prak-
tischen Fähigkeiten von Wassermann genutzt 
werden. So ist es dazu gekommen, daß sich 
die SPD-Justizminister zumeist pragmatisch 
verhalten — sie stehen ja auch konservativen 
Apparaten gegenüber — und immer wieder 
Kompromisse mit der ihnen politisch nicht 
nahestehenden Mehrheit der Richterschaft su-
chen.

Dabei darf nicht verkannt werden, daß auch 
die Politiker Gründe genug hatten; von den 
Reformen enttäuscht zu sein. Aufgrund der 
progressiven Ära, in der Justiz zwischen 1966 
und 1970 hatten sie erwartet, hinter den Re-
formern stünden nicht unerhebliche Truppen; 
sie gingen also davon aus, daß wie in der Ge-
sellschaft so auch in der Justiz der linke Flü-
gel dem rechten die Waage halten würde. 
Wie ganz anders hier die Situation ist, stellte 
sich ihnen vor allem dar, als sie durchaus mit 
Engagement die Beförderung von Reformern 
wie Wassermann 1970 und Rasehorn 1972 be-
trieben. Vor allem der Wirbel um die Beför-
derung des letzteren in die verhältnismäßig 
unbedeutende Position eines Vorsitzenden 
Richters am Oberlandesgericht — Richter in 
der gleichen oder höheren Position gibt es al-
lein in Hessen 30 und in der Bundesrepublik 
über 500 — mußte natürlich sozialliberale 
Rechtspolitiker an der Möglichkeit zweifeln 
lassen, Personal und Struktur der Justiz maß-
geblich zu reformieren.

Die Vorgänge um Wassermann und Rasehorn 
zeigten aber auch, daß die Richterschaft nicht 
mehr wie diejenige in den fünfziger Jahren 
politisch hilflos war, sondern es verstand, 

CDU-Politiker — als Opposition — und die 
Presse für die eigenen Interessen einzuspan-
nen. Sie war auch nicht mehr obrigkeitstreu, 
wobei sie sich aber, anders als in Weimar, mit 
dieser Republik identifizierte. Sie nahm auch 
ihre Chancen bei der Mitverwaltung der Justiz 
wahr. 1971 war es endlich zu maßgeblichen 
Änderungen der Gerichtsverfassung über die 
Mitwirkung der "Richter an der Gerichtsorga-
nisation gekommen, Änderungen, die das 
Grundgesetz nahelegte, die gleichwohl 1961 
im Deutschen Richtergesetz ausgeblieben wa-
ren, Änderungen, die gerade die Reformer des 
Aktionskomitees Justizreform gefordert hat-
ten. Aus dem aus den Vorsitzenden gebilde-
ten Seniorenrat als Präsidium für die Ge-
schäftsverteilung der Gerichte wurde nun-
mehr ein von Richtern gewähltes Gremium 
und es fielen die aus der Beamtenzeit stam-
menden Dienstbezeichnungen der Räte, Direk-
toren und Präsidenten bei den Richtern fort. 
Konservativen Kräften war aber schon eine 
Verwässerung der Reform gelungen. Sie ent-
hielt eine Vorsitzenden-Schutzklausel: die 
Präsidien mußten zur Hälfte aus, allerdings 
gewählten, Vorsitzenden bestehen und weiter-
hin unterschieden sich die beförderten Rich-
ter in der Dienstbezeichnung von den „ge-
wöhnlichen“. Von parlamentarischen Richter-
wahlausschüssen sprach auch niemand mehr. 
Es zeigte sich alsbald, wie illusionär die Hoff-
nung der Progressiven war, demokratische In-
stitutionen würden auch zu einem fortschritt-
lichen Bewußtsein in der Richterschaft füh-
ren. In die Mitbestimmungsorgane — neben 
dem Präsidium gibt es noch Präsidialräte für 
die Beteiligung an der Beförderung eines 
Richters und Richterräte für die Beteiligung 
an allgemeinen und sozialen Angelegenheiten 
— zogen nämlich konservative Richter ein, 
von der konservativen Mehrheit gewählt. 
Diese reden nunmehr mit bei der Personalpo-
litik und auch bei der richterlichen Fortbil-
dung, bis dahin eine Domäne progressiver 
Richter. So arrangierten sich die ehemals auf-
sässigen, im Grunde aber konservativen 
Amtsrichter über die verschiedenen Richter-
gremien mit dem obrigkeitlich ausgerichteten 
Justizapparat. Dabei gibt es Ansätze zu einer 
Doppelstrategie. Die den eigenen Interessen 
entgegenlaufenden Vorhaben des SPD-Justiz-
ministers werden, intern in den Mitbestim-
mungsorganen abzublocken versucht und von 
außen wird gegen sie die konservative Presse 



und die CDU-Opposition mobilisiert. So ver-
standen sie es im Frühjahr 1975 selbst für dritt-
rangige Personalentscheidungen — es ging 
um den Amtsgerichtspräsidenten in Hamburg 
und den Vizepräsidenten des Landgerichts 
Hannover — überregionale konservative Zei-
tungen wie „Welt" und „Frankfurter Allge-
meine" zu interessieren. Das sind sicher legi-
time Vorgänge; bedenklich wird es aber, 
wenn intern auf Abgrenzung statt auf Integra-
tion gesetzt wird. Bis auf Wassermann, an 
dem man natürlich nicht vorbeikommt, wird 
der linke Flügel in der Richterschaft ins Ab-
seits gestellt und in den Ruch des Verfas-
sungswidrigen gebracht19 ). Er wird selbst bei 
der Richterfortbildung über die Sozialwissen-
schaften ausgeschaltet, obgleich er gerade 
hier die Experten stellt. Diese sind damit na-
türlich nicht zum Schweigen verurteilt. Sie 
publizieren in außerjuristischen Zeitschriften, 
vor allem in den „Vorgängen". In den Medien 
kommen sie sogar eher zu Wort als konserva-
tive Richter, zumal es unter diesen nur weni-
ge an theoretischen Fragen Interessierte gibt. 
Uber die Medien und über sozialwissenschaft-
liche Professoren bei der Richterfortbildung, 
die dann statt der Kräfte aus den eigenen Rei-
hen eingeladen werden, hört dann auch der 
Durchschnittsrichter, was sich im Lager der 
Justiz alles tut — ein problematischer Um-
weg.

19) Vgl. hierzu Ostermeyer, a. a. O., zum Fall Rase-
horn oder auch die Leserzuschrift von Klinge zu 
einem Aufsatz von Huhn, in: Deutsche Richter-
zeitung 1975, S. 114.
20) Typisch für ihn: Die deutsche Justiz auf dem
Weg zur Selbstzerstörung, Deutschland-Magazin
Jan./Febr. 1970, S. 21.

Problematisch auch das Defizit an konservati-
ver Theorie in der Justiz, nachdem sich Dins- 
läge zurückgezogen hat20 ). Man füllt es auf 
durch justizpolitische Beiträge konservativer 
Rechtslehrer, an denen allerdings kein Man-

gel besteht21 ). Das spiegelt sich in der Deut-
schen Richterzeitung, dem Organ des Deut-
schen Richterbundes wider, das sich aller-
dings stets mehr als fachliche, denn als recht-
politische Zeitschrift verstanden hat und zu-
dem dem Establishment — seit 15 Jahren sind 
ihre Schriftleiter Bundesrichter — verhaftet 
ist. Der Ansatz zu rechtspolitischen Diskus-
sionen Ende der sechziger Jahre wurde bald 
aufgegeben. So geht es dann wieder um juri-
stische Glasperlenspiele und Alltagssorgen 
von Richtern und Staatsanwälten mit gele-
gentlichen Ausfällen gegen die „Linken" in 
Gesellschaft und Justiz.

Diese Theoriestagnation wirkt auch auf die 
Linke zurück. Während bei der „soziologi-
schen" Rechtssoziologie immer neue Gesich-
ter auftauchen — sind die Justizkritiker un-
ter den Richtern — Wassermann, Ostermeyer, 
Huhn, Kramer, Rasehorn — bis auf Kramer 
Männer der ersten Stunde; sie sind auch 
durchweg ein Jahrzehnt älter als die noch zu 
den Dreißigern gehörenden Protagonisten der 
Rechtssoziologie: Blankenburg, Lautmann, 
Kaupen, Rottleuthner. Es findet sich also kein 
Nachwuchs, der das schwere Geschäft Justiz-
kritik betreibt, wenn auch hier oder da ein 
guter Beitrag erscheint22 ). Aber dies ist letzt-
lich nicht erstaunlich; denn in Zeiten eines 
relativ raschen gesellschaftlichen Fortschritts, 
in denen wir uns trotz des Nostalgieempfin-
dens bewegen, ziehen Institutionen mit einem 
betont konservativen Überhang beharrend 
und nicht fortschrittlich eingestellte Personen 
besonders an.

21) Hier vor allem Hans E. Klein, Richterrecht und 
Gesetzesrecht, in: Deutsche Richterzeitung 1972, 
S. 333; Walter Leisner, Sonderheft Die politische 
Meinung, Okt. 1972 und Henke a. a. O., (Anm. 16).
22) Vgl. u. a. Litten a. a. O. (Anm. 18), Hasse mit 
seinen Beiträgen in Rasehorn/Ostermeyer/Huhn/ 
Hasse, Im Namen des Volkes?, 1968, sowie Knoche 
mit seinen Beiträgen in den Vorgängen 1967—1971.



Die gesellschaftliche Stellung der Justiz von morgen

Die Fakten im vorausgegangenen Abschnitt 
werden wohl in der Justiz weithin anerkannt, 
daraus folgt aber noch nicht die angemessene 
Bewertung, daß die überwiegende Mehrheit 
der Richter konservativ eingestellt sei oder 
rechts stünde. Ohnehin will ja in unserer Ge- 
Seilschaft fast niemand zu den Konservativen 
oder Rechten gehören, nein, man steht in der 
Mitte und zeiht darum die andere Seite, die 
sich als progressiv oder links bezeichnet, der 
Überheblichkeit. Dabei gibt es inzwischen 
ernsthafte konservative theoretische Ansätze, 
die nicht mehr wie die bisher vulgär-konser-
vativen Positionen die gesellschaftliche Situa-
tion simplifizieren23 ). Bei der Justiz kommt 
noch hinzu, daß hier letztlich überhaupt keine 
politische oder gesellschaftliche Position an-
erkannt wird, nicht einmal die der Mitte. Dem 
Selbstverständnis nach gibt es hier nur ein 
Sach- und Leistungsdenken. Als z. B. in Ham-
burg Anfang 1975 die Amtsrichter darüber ab-
stimmten, wer ihr. Präsident werden sollte, 
wurde dies nicht als ein Akt der Organisati-
onsautonomie verstanden, als Recht, den Prä-
sidenten selbst wählen zu können wie die 
Universitäten ihre Präsidenten oder Rektoren, 
sondern als ein Beurteilungstest; die Richter 
brachten also lediglich mit ihrer Stimme ihre 
Erfahrung zur Geltung, wen sie für den Fähig-
sten hielten. Dieses Erfahrungswissen wird 
aber okkupiert, denn die sehr individualisti-
sche Arbeitsweise gerade beim Amtsgericht 
erlaubt keinen zutreffenden Einblick in das 
Dezernat des Kollegen. Erst recht gibt es kei-
ne empirischen Untersuchungen zur Bemes-
sung der richterlichen Qualität. Die Hambur-
ger Abstimmung kann daher nur als —■ inso-
fern unzulässigen — Wahlversuch bezeichnet 
werden.

23) Hier ist auf Kaltenbrunner und neuerdings auf
Guggenberger in: Krise des Staates, 1975 (zusam-
men mit Strasser und Greven) zu verweisen.

Dabei wäre es erwägenswert — und ist auch 
schon diskutiert worden — der Justiz die 
gleiche Organisationsautonomie wie den Uni-
versitäten einzuräumen. Das würde natürlich 
für die Beförderungsämter eine Wahl auf Zeit 
bedeuten, wobei den Gewählten eine Auf-
wandsentschädigung zugebilligt werden 
könnte. Damit würde mit der Entbeamtung des 

Richters ernst gemacht. Aber selbst Richter in 
der Eingangsstufe verlieren nicht gern die 
Aussicht auf eine Beförderung auf Lebenszeit, 
weshalb die Diskussion um die Organisations-
autonomie der Justiz eingeschlafen ist.

In dem wichtigen Personalbereich — bei der 
Anstellung und vor allem bei der Beförderung 
von Richtern — ist zwar von Sachlichkeit 
und Rationalität die Rede, Maßstäbe hierfür 
gibt es aber nicht. Es entscheidet letztlich der 
persönliche Eindruck des Dienstvorgesetzten, 
ausgerichtet an den Konventionen eines jahr-
hundertealten Apparates; der Dienstvorgesetz-
te hat die Beurteilung vor Augen, die über 
ihn als jungen Richter vor Jahrzehnten abge-
geben worden ist. Konservative Richter beur-
teilen also konservative Richter mit konser-
vativen Maßstäben — und das Ergebnis ist na-
türlich: konservative Richter sind die be-
sten!

Das übersehen der ideologischen Komponen-
te in der Personalstruktur der Justiz poten-
ziert natürlich die Ideologie. Das führt dann 
dazu, daß eine Auseinandersetzung mit Rich-
tern, die sich um eine andere Grundeinstel-
lung der Justiz bemühen, garnicht mehr er-
folgt, eine Auseinandersetzung, wie sie ja 
sonst durchaus typisch in unserer Gesell-
schaft ist. Diese Richter werden ins Abseits 
gedrängt, natürlich nicht aus ideologischen 
Gründen, sondern weil ihnen sachfremde Ar-
gumentation oder das „Nichterbringen der 
Leistung" nachgesagt wird. Gerade für die 
Richterschaft ist aber Toleranz ein wichtiges 
Gebot und das bedeutet hier Unbefangenheit 
im Austragen der Gegensätze zwischen rechts 
und links.

Sicherlich birgt die aus der Gesellschaft 
kommende Politisierung Gefahren für die Ju-
stiz wie umgekehrt das Ausbreiten des Rich-
terrechts (statt Gesetzesrecht) für die Gesell-
schaft — beides sind aber unabänderliche 
Prozesse. Die Gefahren aus der Politisierung 
der Justiz, aus dem „politischen" Richter für 
die richterliche Unabhängigkeit können nur 
mit einem politisch wachen Bewußtsein und 
nicht mit einem unpolitischen Räsonieren ge-
gen „Parteipolitik und Ämterpatronage" be-
kämpft werden. Zudem machen natürlich die 
verschiedenen Richtergremien — und nicht 



nur die Standesvertretung — wacker Politik, 
nehmen ein „politisches Mandat" für den gan-
zen Rechtsbereich in Anspruch, das politische 
Mandat, das die Richter qua Rechtsprechung 
den Studentenschaften verweigern24 ). Sicher-
lich kann nicht erwartet werden, daß sich die 
Richterschaft die Theorie vom politischen Rich-
ter alsbald zu eigen macht, wohl aber, daß 
sie akzeptiert, daß Richter und Wissenschaft-
ler aus durchaus achtenswerten Gründen der 
politischen Einstellung für die Struktur der 
Justiz und für die Entscheidungsfindung eine 
erhebliche Bedeutung beimessen.

25) Vgl. hierzu meinen Bericht, Die Soziologie als 
Kritiker und Anreger der Justiz, in: Deutsche Rich-
terzeitung 1973, S. 39.
26) Strafrecht und Psychoanalyse, 1972.

Allerdings: das Tor, das die linken Reformer 
für die Justiz aufgeschlossen haben, läßt sich 
nicht mehr schließen. So ist es heute unbe-
stritten, daß das reine juristische Handwerks-
zeug für den Richter nicht mehr ausreicht, 
weil der größte Teil der Rechtskonflikte zu-
gleich Sozial- und Gesellschaftskonflikte sind. 
Die Sozialwissenschaften haben in der Juri-
stenausbildung — auch dort, wo nicht mit der 
Einstufenausbildung (Zusammenziehung von 
Studium und Referendariat) experimentiert 
wird — wie auch bei der Richterfortbildung 
erheblichen Einfluß gewonnen. Allerdings 
wird bei der Fortbildung, wie schon gesagt, 
kaum versucht, Richter mit besonderen Erfah-
rungen auf dem Gebiet der Sozialwissenschaf-
ten einzuschalten, sondern man stützt sich auf 
— politisch nicht selten noch weiter links 
stehende(!) — Rechtssoziologieprofessoren. 
Oft wirken diese auf ihre Zuhörer aus dem 
Kreis der Richter frustrierend, nicht nur we-
gen ihrer politischen Einstellung und ihres 
Soziologenvokabulars, sondern auch weil sie 
es nicht verstehen und auch nicht verstehen 
können, den praktischen Nutzen der Sozial-
wissenschaften für die Gerichtspraxis aufzu-
zeigen — ein Ergebnis, das den Justizveran-
staltern gar nicht einmal unangenehm sein 
dürfte; die Richter kehren dann mit noch grö-
ßeren Vorbehalten gegenüber den Sozialwis-
senschaften in die Gerichte zurück.

Festzuhalten ist allerdings, daß die neue 
Rechtssoziologie, deren Vertreter also von 
der Soziologie herkommen und nicht mehr 
wie früher als Rechtsphilosophen dieseS Fach 
nebenher betreiben, sich besonders für die 
Justiz interessieren. Ihre Untersuchungen be-

24) Vgl. hierzu meinen Beitrag, Der politische Rich-
ter und sein Korrelat, der Richterwahlausschuß, Vor-
gänge 7/1971, S. 238. 

stätigten das Erfahrungswissen der Justizkri-
tiker von einer autoritären, gesellschaftsdi-
stanzierten Justiz. Mit einer Podiumsdiskus-
sion auf dem 49. Deutschen Juristentag in 
Düsseldorf 1972 wurde der neue Forschungs-
zweig „Justizforschung" legitimiert25 ). Auch 
die Psychoanalyse beschäftigt sich dank Hel-
mut Ostermeyer seit einiger Zeit mit den Pro-
blemen der Justiz 26 und des Straf rechts ).

Die Rechtssoziologen, die vorwiegend von 
der empirischen Soziologie herkamen, fanden 
bei den Vorarbeiten zur Großen Justizreform 
ein wichtiges Betätigungsfeld. Unter Verwirk-
lichung von Vorstellungen aus der Zeit um 
die Jahrhundertwende, vor allem von Adik- 
kes, sollten kleine Amtsgerichte aufgelöst 
werden (was auch schon auf breiter Ebene 
realisiert worden ist), die beiden erstinstanzli-
chen Gerichtszüge — Amts- und Landgericht 
— zusammengefaßt und auch der Prozeßweg 
reformiert werden. Die Justiz söllte damit ge-
strafft, wirksamer und für den Bürger über-
schaubarer werden.

Während bei den in der Amtszeit von Justiz-
minister Jahn besonders tatkräftig betriebe-
nen Vorarbeiten die Juristen bis zum Refe-
rentenentwurf in gewohnter Weise unter sich 
waren, wurden später doch noch empirische 
Untersuchungen in Auftrag gegeben. Die bis-
herigen gewonnenen Ergebnisse sind teilwei-
se überraschend, sowohl für den Auftragge-
ber wie auch für die Untersuchenden. Was 
als betriebswissenschaftliche Untersuchung 
zur Effizienz der Justiz in Angriff genommen 
worden war, weitete sich zu Überlegungen 
über die Bedeutung der Justiz in einer hoch-
entwickelten Industriegesellschaft aus.

Es zeigte sich nämlich — vor allem bei einer 
Untersuchung des Arbeitskreises für Rechts-
soziologie in Hannover — daß wider Er-
warten und trotz der wachsenden Kompliziert-
heit des modernen Lebens und der ständigen 
sozialen Reibung in einer hochentwickelten 
Industriegesellschaft weder in Zivil-, noch in 
Strafsachen eine erhöhte Inanspruchnahme 
der Gerichte folgt, sondern daß diese eher ab-
hängig ist von einer „frühkapitalistischen 
Wirtschaftsstruktur", von einem starken Wett-



bewerb kleiner und mittlerer Unternehmer. 
Bestätigt wurde damit auch eine Untersuchung 
von Blankenburg, fußend auf Akten und In-
tensivinterviews von Prozeß-Parteien (unter 
40 repräsentativ ausgewählten Befragten be-
fand sich übrigens kein Arbeiter!), der kon-
statierte, daß die Ziviljustiz ein „Dienstlei-
stungsunternehmen fü

27
r die mittlere Geschäfts- 

weit" sei ).

Dieser Trend, so läßt sich aus den Untersu-
chungen schließen, wird sich bei der Auflö-
sung bürgernaher Gerichte, der kleinen Amts-
gerichte, bei der Bildung von Großgerichten 
oder auch bei solchen rein technischen Maß-
nahmen wie der Computerisierung des Mahn-
verfahrens verstärken, und zwar zu Lasten 
des „Verbrauchers", vor allem des geschäfts-
ungewandten Rechtssuchenden aus der Arbei-
terschicht. Die durch diese Maßnahmen er-
wartete größere Effizienz der Justiz wird zu-
dem ausbleiben.

Hier erfolgt der Anschluß an das Betätigungs-
feld der Justizreformer, die von ihrer gesell-
schaftspolitischen Sicht aus fragen, wie so-
zial die Justiz sei. Bislang hatten auch die Re-
formen das soziale Verständnis der Richter 
nicht angezweifelt, zumal diese in der Regel 
Sympathie für den „kleinen Mann" haben, 
wenn der Prozeßgegner Millionär ist. Aber zu 
einer derartigen Konfrontation kommt es in 
seltenen Fällen, weil in Zivilprozessen wohl 
der Millionär, kaum aber der Arbeiter (abge-
sehen von Ehescheidungs- und Unterhaltsver-
fahren), auftritt. Dafür ist er es, der in über 
90 % der Fälle den Strafrichter beschäftigt, 
nur ist der kleine Mann dann dem Richter 
nicht mehr sympathisch; er ist dann jemand, 
der keinen Arbeitsethos besitzt, aber nach 
den gleichen Konsumgütern trachtet wie die 
besser Verdienenden und sich dabei in Schul-
den stürzt.

Derartige, in der Unterschicht häufige Verhal-
tensweisen sind dem Richter fremd, und die 
Strafe ist dann oft härter als bei einem Ange-
klagten aus der Mittelschicht: „Weil du arm 
bist, bekommst du weniger Recht!" So stießen 
-dann die Reformer auf die gleiche „Klassenju-

27) Der lange Weg in die Berufung, in: Rolf Bender 
(Hrsg.), Tatsachenforschung in der Justiz, 1972,S.81. 
Vgl. auch die von ihm herausgegebene Empirische 
Rechtssoziologie, 1975, als den bisher besten Über-
blick über dieses Gebiet. 

stiz", über die schon 1907 Karl Liebknech 
ausgeführt hatte, Richter behandelten bessei 
gekleidete Leute bevorzugt, störten sich ar 
den Ungeschicklichkeiten der Leute aus der 
unteren Klassen, ihrem Mangel an Bildung 
sie seien sozial und politisch befangen unc 
könnten mit proletarischen Prozeßbeteiligter 
nicht mitempfinden.

Dieses Wissen — verdrängt durch die unruhi-
gen drei Jahrzehnte zwischen 1914 und 1945, 
durch die Sorge um den immer wieder be-
drohten Frieden und anschließend durch die 
Zeit des Wirtschaftswunders, an der auch so-
zial schlechter Gestellte partizipierten — 
wurde wieder ins Bewußtsein gerufen. Die 
Schichtsoziologie lieferte die wissenschaftli-
chen Grundlagen. So konnte mit dem Vorgän- 
ge-Heft 1/1973 „Klassenjustiz heute?" ein 
Durchbruch erzielt werden, dem die Bücher 
von Rasehorn, „Recht und Klassen" und Was-
sermann, „Justiz im sozialen Rechtsstaat" 
folgten.

Es ist zu erwarten, daß sich diese Erkenntnis-
se in den nächsten Jahren auch in den Geset-
zen niederschlagen werden, dabei erweist 
sich als Glück, daß die großen technokrati-
schen Vorhaben bei der Justiz — die große 
Justizreform und eine weitgehende Umstel-
lung auf EDV — schon allein aus technischen 
und wirtschaftlichen Gründen ohne daß es 
auf die Bedenken der Rechtssoziologie an-
kommt, zurückgestellt werden müssen. Inzwi-
schen beginnt auch die Öffentlichkeit darüber 
nachzudenken, weshalb einfache Leute mit ih-
ren Rechtsproblemen nicht zum Richter kom-
men, daß hier also eine Schwellenangst vor 
Richtern und Rechtsanwälten bestehen könn-
te. So ist es zu gesetzlichen Regelungen für 
eine öffentliche Rechtsberatung gekom-
men 28 ); Reformen des Armen- und Kosten-
rechts werden erwogen und überdies auch die 
Frage gestellt, ob der Grundsatz der Waffen-
gleichheit im Zivilprozeß über die bisher vom 
Richter betonte Neutralität hinaus nicht einen 
aktiven Einsatz verlangt, um den Rückstand 
an Intelligenz und Gewandtheit beim Mann 
aus dem Volk auszugleichen.

Diese Probleme und Überlegungen werden 
aber in der Justiz noch nicht diskutiert. Er-

28) Vgl. hierzu u. a. Erich Röper, Rechtsberatung 
und Rechtsschutz für sozial Schwache, in: aus 
Politik und Zeitgeschichte, B 6/75. 



staunlich ist das allerdings nicht, denn die 
Diskussion in der Öffentlichkeit ist erst seit 
2 Jahren angelaufen, zu kurz für die Justiz, 
die ja — mit Ausnahme der Zeit zwischen 
1966 und 1970 — nicht zur Avantgarde der 
Gesellschaft gehört. Zeigt die Justiz aber auf 
längere Zeit keine Resonanz, so wird ihr Be-
deutungsverlust in der Öffentlichkeit — ange-
zeigt in ihrem schrumpfenden Stellenwert in 
den Regierungserklärungen und in den Medi-
en sowie in der Fehlanzeige in der Jubiläums-
bilanz im Werk über die zweite Republik — 
noch stärker werden. Es ist zu hoffen, daß die 

Justiz sich dem Druck von außen, von der 
Gesellschaft her, nicht verschließen wird.

Schwerlich wird die Justiz dann an ihre pro-
gressive Zeit in der zweiten Hälfte der sechzi-
ger Jahre anschließen, zu hoffen ist aber, daß 
die Entwicklung der Justiz, die noch in ihrer 
Bewußtseinshaltung und gesellschaftlichen 
Einstellung Spiegelbild des konservativen 
Bürgertums ist, darauf hinausläuft, die ge-
samte Gesellschaft in ihrer politischen und kul-
turellen Vielfalt zu repräsentieren.



Klaus Bergmann

Geschichtsunterricht und Identität

In Bertolt Brechts «Geschichten vom Herm 
Kenner" wird Herr K. gefragt: „Woran arbei-
ten Sie?“ — Herr K. antwortete: „Ich habe 
viel Mühe, ich bereite meinen nächsten Irr-
tum v 1or." )

Die sympathisch-selbstironische Skepsis des 
in Irrtümern erfahrenen Herrn K. ist für die 
Geschichtsdidaktik nicht ganz belanglos. Vor 
dem Hintergrund der Geschichte des Ge-
schichtsunterrichts gehört die Suche, ja gera-
dezu die Fahndung nach dem möglichen neu-
en Irrtum zu ihren ständigen Aufgaben als 
Wissenschaft. Sie kann sich von dieser Auf-
gabe um so weniger dispensieren, weil sie es 
unter anderem auch mit Schülern zu tun 
hat.
Die Geschichte des Geschichtsunterrichts ist 
gekennzeichnet durch permanente Versuche, 
Schüler auf vorgeblich allgemein gültige 
Identifikationsbasen zu verpflichten. Ge-
schichtsunterricht war und ist eine obligatori-
sche Veranstaltung des Staates. Im öffentli-
chen, staatlich dekretierten und observierten 
Geschichtsunterricht versuchten der Staat und 
die in ihm dominierenden gesellschaftlichen 
Machtgruppen, ihr Selbstverständnis in die 
Köpfe unterschiedslos aller Schüler umzuset-
zen2). Im Gesinnungsfach Geschichte vermit-
telten sie den Standort, den sie sich selber im 
historischen Prozeß zuschrieben, an alle 
Schüler, verordneten sie Loyalität und ver-
fügten sie verbindliche Identifikationen. Ge-
schichtsunterricht sollte die Identität des be-
stehenden sozialen Systems stiften, indem er 
dessen Vernünftigkeit historisch legitimierte; 
er sollte als Geschichtsunterricht den Status 
quo verbürgen, indem er zu ahistorischem 
„Denken" erzog. Wenn der preußische oder 

1) Bertolt Brecht, Geschichten vom Herrn Keuner, 
in: ders., Gesammelte Werke 12 (= Prosa 2), Frank-
furt 1967, S. 377.
2) Vgl. Klaus Bergmann, Personalisierung im Ge-
schichtsunterricht — Erziehung zu Demokratie?, 
Stuttgart 1972 (Anmerkungen und Argumente zur 
historischen und politischen Bildung, Band 2), S. 8 f., 
29 ff., und Klaus Bergmann/Hans-Jürgen Pandel, 
Geschichte und Zukunft. Didaktische Reflexionen 
über veröffentlichtes Geschichtsbewußtsein, Frank-
furt 1975, S. 156 ff.

3) Vgl. Bergmann/Pandel, S. 48.
4) Die Titel der Standardwerke zum Geschichts- 
unterricht tragen im 19. Jh. und in der ersten 
Hälfte des 20. Jh. fast sämtlich das Etikett „Metho-
dik des Geschichtsunterrichts“.
5) Bernhard Stohr, Methodik des Geschichtsunter-
richts, Berlin 19683.

der deutsche Schulmeister je eine Schlacht 
gewonnen haben sollte, dann auch durch ei-
nen Geschichtsunterricht, der den Untertanen 
und später den loyalen Staatsbürger hervor-
brachte, der bereit war, seine Interessen, die 
er als Individuum oder als Angehöriger einer 
sozialen Gruppe hatte, fraglos dem „Ganzen" 
unterzuordnen.

Streng genommen gab es zu dieser Zeit — 
d. h. vom 19. Jahrhundert bis weit ins 
20. Jahrhundert hinein — noch keine Ge-
schichtsdidaktik, wenn man unter Geschichts-
didaktik eine Disziplin versteht, die wissen-
schaftlich danach fragt, aus welchen 
Gründen welcher historische Themenkom-
plex für gegenwärtig lebende und in die Zu-
kunft hinein handelnde Schüler wissenswert 
und wissensnotwendig ist3). Streng genom-
men gab es nur eine Geschichtsmethodik als 
die Lehre von den Methoden und Medien, 
über die eine optimale Realisierung der ahi- 
storischen staatlichen Verordnungen gewähr-
leistet zu sein schien4). Analog gibt es bis 
heute in der DDR keine Geschichtsdid

5

aktik 
im genannten Sinne: das Standardwerk von 
Bernhard Stohr heißt nicht zufällig „Methodik 
des Geschichtsunterrichts" ).

Erst mit der Ausbildung der Geschichtsdidak- 
tik entsteht dem Staat und den gesellschaftli-
chen Machtgruppen gegenüber eine wissen-
schaftliche Instanz, die qua Definition — als 
Wissenschaft — nicht der Büttel ist. Mit dem 
Anspruch auf Wissenschaftlichkeit ist das 
zentrale wissenschaftliche Selbstverständnis 
— die Freiheit der Wissenschaft 
— mitgesetzt und als Verpflichtung übernom-
men. Die Freiheit der Wissenschaft bewährt 
sich dort, wo Wissenschaft sich nach vollzo-
gener Reflexion ihrer gesellschaftlichen Im-
plikationen gegen illegitime außerwissen-
schaftliche Zugriffe wehrt, wo sie sich Zumu-



tungen verweigert und innerwissenschaftliche 
Irrtümer auf deckt6).

11) Vgl. Siegfried Graßmann, Zur Lage des Ge- 
schichtsunterrichts. Einleitungsvortrag des Vorsit-
zenden des Verbandes der Geschichtslehrer Deutsch-
lands auf dem 30. Dt. Historikertag in Braunschweig
am 2. Oktober 1974, in: GWU, Jg. 26 (1975), H. 2,
S. 84.
12) Ebd.
13) Ebd.
14) Graßmann, S. 85.
15) Erich Kosthorst, 2. Unterrichtstyp 2 (Analyse 
eines aktuellen Problems). Die Teilung Deutsch-
lands und die Entstehung zweier deutscher Staaten, 
in: Joachim Rohlfes und Karl Ernst Jeismann (Hg.), 
Geschichtsunterricht. Inhalt und Ziele, Stuttgart 
1974, S. 152.
16) Ebd.
17) So nennt Kosthorst die wichtigste gegenwärtig 
vorliegende Untersuchung zum Problem „Zeitper-
spektive“ nicht: Gerda Kasakos, Zeitperspektive, 
Planungsverhalten und Sozialisation. Überblick 
über internationale Forschungsergebnisse, Mün-
chen 1971.
18) Erich Kosthorst, Zeitgeschichte und Zeitperspek-
tive — Versuch einer didaktischen Ortsbestim-
mung, in: Aus pölitik und Zeitgeschichte, B 22/75.
19) Ebd., S. 9.

Zumutungen werden wie eh und je an den 
Geschichtsunterricht herangetragen: durch 
wohlmeinende Planungsbehörden, durch ge-
sellschaftliche Machtgruppen und durch Ge-
schichtsdidaktiker. Geschichtsdidaktik hat 
diese Zumutungen zu prüfen, um den näch-
sten Irrtum noch in seiner Entstehung zu ver-
hindern.

Dem allgemeinen Sphärenumschwung in der 
Gesellschaft entsprechend, ist die gegenwärti-
ge Diskussion über Geschichtsunterricht wie-
der weitgehend durch die Setzung politischer 
Normen ohne wissenschaftliche Dignität be-
stimmt. Dazu einige Indizien.

Politisch gefundene Sollwerte bestimmen die 
öffentliche Diskussion7). So fordert Hanna- 
Renate Laurien vom Geschichtsunterricht und 
von der Gesellschaftslehre allgemein die Er-
ziehung zur „Loyalität“ und die Darstellung 
der „Faszination unserer Gesellschaftsord-
nung“ 8). So beklagt Werner Conze in der 
„Frankfurter Rundschau", die Lernziele der 
hessischen Rahmenrichtlinien für Gesell-
schaftslehre liefen „nicht auf Identifikation 
mit der parlamentarischen Demokratie, son-
dern auf Mißtrauen gegenüber unserer Staats-
form" hinaus. Er moniert, es gehe „offenbar 
nicht darum, 10- bis 16jährige zu kritisch 
pflichtbewußten Staatsbürgern, sondern zu in-
dividuellen und kollektiven Nutznießern der 
reichlichen Chancen, die das freie System der 
Bundesrepublik bietet, heranzubilden": die 
Rahmenrichtlinien betrieben „Anspruchswek- 
kung", seien auf „Chancengewinnung", „Soli- 
darisierungs- und Konfliktbefähigung" gerich-
tet9). So vermissen andere in den Rahmen-
richtlinien die „

10
Identifikation mit dem 

Staat" ).
Was so im außerwissenschaftlichen Bereich 
veröffentlicht wird, bezeichnet eine Tendenz, 
die bereits in die geschichtsdidaktische Dis-
kussion eingeflossen ist. Auch dazu einige In-
dizien.

6) Vgl. Werner Hofmann, Die gesellschaftliche Ver-
antwortung der Universität, in: ders., Universität, 
Ideologie, Gesellschaft. Beiträge zur Wissenschafts-
soziologie, Frankfurt 1968, S. 35 ff.
7) Vgl. dazu die grundsätzlichen Ausführungen und 
die Dokumentation der Auseinandersetzung über 
die hessischen Rahmenrichtlinien für Gesellschafts-
lehre bei Bergmann/Pandel.
8) Abgedruckt in: Bergmann/Pandel, S. 192.
9) Abgedruckt in: Bergmann/Pandel, S. 287.
10) Vgl. Bergmann/Pandel, S. 146.

Siegfried Graßmann, Vorsitzender des Ver-
bandes der Geschichtslehrer Deutschlands, 
spricht 1974 von der Notwendigkeit, im Ge-
schichtsunterricht „Identifikationsmuster“ zu 
schaffen und „Normenbildung" zu betrei-
ben 11).  Er will dabei „offenlassen, ob es 
wünschenswert ist, in der Bundesrepublik 
Deutschland eine nationale Identität zu erzeu-
gen oder ob ein europäisches Bewußtsein mit 
einer supranationalen Identität nicht erstre-
benswert wäre" 12).  Wie auch immer die Ant-
wort auf diese Frage ausfalle, „in jedem Fall 
wird es erforderlich sein, diese Identität 
durch Geschichtsunterricht an den Schulen zu 
fundieren“13 ). Nicht zufällig spricht Graß-
mann in diesem Zusamm

14
enhang von der 

„Schulung junger Menschen" ).

Graßmanns Unentschiedenheit zwischen na-
tionaler und supranationaler Identität erfährt 
bei Erich Kosthorst eine Entscheidung zugun-
sten der nationalen Identität. 1974 konstatiert 
er „die de 15utsche Identitätskrise" ) und 
schreibt er der geschichtlichen Aufklärung in 
der Schule die „Funktion einer identitätsstif-
tenden Funktion" z 16u ). 1975 wird ihm in ein-
seitiger Auslegung des didaktisch höchst bri-
santen Problems der „Zeit 17perspektive" ) 
„die nationale Identität" zum zentralen Pro-
blem einer Didaktik der Zeitgeschichte 18 ), 
gerät ihm „die Entfaltung eines neuen, sozial 
und demokratisch festgegründeten Patriotis-
mus" 19)  zu jener Zukunftsperspektive, ohne 



die es nach Lewin keine Han
20

dlungsmoral im 
Sinne einer Handlungsmotivation gibt ).

Die Terminologie hat sich gewandelt: Identifi-
kation, Identitätsfindung, Identität sind neue 
Vokabeln in der geschichtsdidaktischen Dis-
kussion. Die prinzipielle Affinität dieser 
Normsetzungen zu den Normsetzungen, die 
aus der Geschichte des Geschichtsunterrichts 
bekannt sind, ist frappierend: die Überant-
wortung der Individuen an die Nation, die na-
tionale Identität als geschichtsdidaktische 
Zielsetzung, die grundsätzliche Forderung 
nach Normenbildung im Geschichtsunterricht 
im Sinne einer inhaltlichen Normativität — 
als habe es historische Erfahrungen nie gege-
ben und als gebe es keine Ideologiekritik als 
wissenschaftliche Fragehaltung und als wis-
senschaftliches Verfahren, die nach der ge-
sellschaftlichen Funktion, nach den gesell-
schaftlichen Auswirkungen von übergeordne-
ten Identifi 21kationsbasen fragen kann ).

Es ist Friedhelm Streiffeier (1972) durchaus da-
rin zuzustimmen, daß der bisherige Geschichts- 
unterricht durch die gesellschaftlich ja nicht ex-
territoriale Fixierung auf eine nationale Iden-
tität die Ausbildung von Klassenidentität ver-
hindert hat22 ). Dies war sicherlich auch sein 
ideologischer S

23
inn. Aber Streiffeier, nach Rolf 

Schörken (1970) )  der einzige, der die Be-
deutung des Identifikationslernens für den 
Geschichtsunterricht betont hat, stürzt die 
Geschichtsdidaktik nur in das Wechselbad ei-
ner Kontra-Indoktrination, wenn er vom Ge-
schichtsunterricht die Herstellung von Klas-
senidentität als richtiger Identität fordert24 ). 
Er geht aus vom Paradigma des Identifikati-
onslernens auf Ähnlichkeitsbasis. Dieses Ler-
nen hat zur Voraussetzung, daß zwischen Ego 
und Alter, sprich: zwischen Schüler und hi-
storischen Akteuren eine Ähnlichkeit besteht, 
die der Lernende wahrnehmen kann. Die Ähn-
lichkeit führt zu Identifikationsprozessen, in 
denen auch Eigenschaften oder Wertvorstel- 

25) Vgl. Streiffeier, S. 115 ff.
26) Streiffeier, S. 119.
27 Streiffeier, S. 122.
28) Ernst Bloch, Politische Messungen, Pestzeit, Vor-
märz, Frankfurt 1970, S. 394.
29) Kurt Gerhard Fischer, Einige Schwierigkeiten 
und Probleme der Unterrichtspraxis im Hinblick 
auf Curricula und Curriculumtheorie, in: Curricu-
lum-Entwicklungen zum Lernfeld Politik, Bonn 1974 
(Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische 
Bildung, Heft 100), S. 49.

20) Vgl. Kurt Lewin, Zeitperspektive und Moral, in: 
ders., Die Lösung sozialer Konflikte, Bad Nauheim 
1953.
21) Vgl. etwa Werner Hofmann, Wissenschaft und 
Ideologie, in: ders., Universität, Ideologie, Gesell-
schaft, S. 49 ff.
22) Friedhelm Streiffeier, Zur lerntheoretischen 
Grundlegung der Geschichtsdidaktik, in: Hans Süss-
muth (Hg.), Geschichtsunterricht ohne Zukunft?, 
Stuttgart 1972 (Anmerkungen und Argumente zur 
historischen und politischen Bildung, Band 1.1), 
S. 102 ff.
23) Vgl. Rolf Schörken, Geschichtsdidaktik und Ge-
schichtsbewußtsein, in: GWU, Jg. 23 (1970), S. 81 ff.
24) Streiffeier, S. 119 ff. 

lungen assimiliert werden können, die das 
Ego, sprich: der Schüler nicht hat25 ). Streiffe-
ier zieht aus diesem Paradigma, aus diesem 
vielversprechenden lerntheoretischen Ansatz 
eine unerlaubte Konsequenz: „Es ist nun von 
größter Wichtigkeit, keine falschen Identifi-
kationen aufkommen oder fortwirken zu las-
sen, die auf oberflächlichen Ähnlichkeiten be-
ruhen. Als eine solche ist von einem kriti-
schen Standpunkt aus die nationale Identifi-
kation anzurechnen. Demgegenüber erscheint 
von einem kritischen Standpunkt aus als we-
sentliche Ähnlichkeit und damit Identifikati-
onsbasis die Klassenzugehörigkeit. Da man 
annehmen kann, daß die meisten Schüler 
nicht der gegenwärtig herrschenden Klasse 
angehören, bilden die unterdrückten Klassen 
(u. U. auch Völker) früherer Zeiten oder der 
Gegenwart die geeigneten Identifikationsob-
jekte." 26 ) Weiter führt Streiffeier aus: 
„Wenn die Identifikationsfrage geklärt ist, 
sind die Ereignisse aus der Perspektive des 
gewählten Modells zu berichten und zu inter-
pret 27ieren." )

Es zeigt sich also: auf der einen wie auf der 
anderen Seite wird viel Mühe darauf ver-
wandt, neue Irrtümer vorzubereiten. Linker 
Oktroi unterscheidet sich von rechter Indok-
trination sicherlich durch eine größere Sensi-
bilität für die soziale Frage und für die Legiti-
mität sozialer Ansprüche. Er bleibt Oktroi. Es 
dürfen in Erziehungsprozessen „keine Genera-
tionen verheizt, aufgeopfe

28
rt werden, um eine 

künftige Harmonie zu düngen" ). Ebensowe-
nig wie die Legitimität von Nationalbewußt-
sein kann die Rechtmäßigkeit von Klassenbe-
wußtsein geleugnet werden. Aber Kurt Ger-
hard Fischer, der kürzlich auf diesen Sachver-
halt eindringlich aufmerksam gemacht hat, 
hat klar die Grenze gezogen, die für Erzie-
hung — für Politische Bildung wie für Ge-
schichtsunterricht gleichermaßen — gilt: „Die 
öffentliche Schule 
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hat Menschen zu begaben, 
sich eine Gesinnung zu bilden; aber sie kann 
nicht die Aufgabe haben und wahrnehmen, 
Gesinnungen zu vermitteln." )



Damit sind wir beim Kem der Sache. Neuere 
geschichtsdidaktische Konzeptionen hantieren 
zwar mit dem begrifflichen Instrumentarium 
des Identitätskonzepts. Sie haben aber die 
grundsätzliche Problematik nicht zur Kennt-
nis genommen, die Klaus Mollenhauer in dem 
Satz zusammengefaßt hat: „Wo immer Lerner-
wartungen entstehen oder an Individuen ge-
richtet werden, steht deren Identität zur Dis-

30
 

kussion." ) Wer die nationale Identität oder 
die Klassenidentität als obligatorischen Bezugs-
punkt von Geschichtsunterricht setzt, vergißt 
darüber die Ich-Identität der Schüler. Die 
meisten geschichtsdidaktischen Konzeptionen 
und der Geschichtsunterricht verstanden den 
Schüler bislang als lernfähiges Objekt, durch 
das hindurch Systemidentität gestiftet werden 
sollte. Der Schwerpunkt im Bildungsprozeß 
lag dabei auf sozialer Identität, indem bedin-
gungslos auf die wertmäßig absolut überge-
ordneten Identifikationsobjekte Staat, Volk, 
Gemeinschaft und neuerdings „die" Demokra-
tie abgezielt wurde.
Die Ich-Identität, die Identität der Schüler 
galt als etwas, über das verfügt werden durf-
te zugunsten der Identität des sozialen Sy-
stems, d. h. zugunsten der Stabilisierung des 
sozialen Systems. Der Bildungsprozeß war ge-
lungen, wenn der Schüler als loyaler Staats-
bürger seine eigenen Ansprüche und die hi-
storischen Rechte seiner Bezugsgruppen im 
Zweifelsfäll dem „Ganzen" unterordnete. Ten-
denziell war in solchen Konzeptionen die Ge-
fahr enthalten, daß die personale Identität zu-
gunsten der sozialen Identität vernichtet wur-
de.
Der Versuch, Geschichtsdidaktik und Ge-
schichtsunterricht vom Identitätskonzept her 
zu begründen, steht noch aus. Schörkens er-
ster Ansatz (1970) 81) war noch unzureichend 
und ist auch nicht weiter verfolgt worden. In 
den Sozialwissenschaften ist die Diskussion 
dagegen bereits so weit vorgetrieben, daß Ha-
bermas apodiktisch behaupten kann: „Nur 
der Begriff einer Ich-Identität, die zugleich 
Freiheit und Individuierung des einzelnen in 
komplexen Rollensystemen sichert, kann heu-
te eine zustimmungsfähige Orientierung für 
Bildungsprozesse angeben." 32) Geschichtsdi-
daktik, die ebenso wie die Geschichtswissen-

schäft sich zu den Sozialwissenschaften hin 
öffnet, kann vom Identitätskonzept her sinn-
voll neu begründet werden 33). Was im folgen-
den vorgelegt wird, ist ein erster knapper 
Aufriß, ein notwendigerweise noch stark be-
grifflich und theoretisch orientierter Rahmen 
— Ansicht eines geschichtsdidaktischen Pro-
gramms.

30) Klaus Mollenhauer, Theorien zum Erziehungs-
prozeß, München 1972, S. 105.
31) Vgl. Anm. 23.
32) Jürgen Habermas, Können komplexe Gesell-
schaften eine vernünftige Identität ausbilden?, in: 
ders. und Jürgen Henrich, Zwei Reden, Frankfurt 
1974, S. 32.

33) Vgl. dazu die ersten Ansätze bei Bergmann/ 
Pandel, S. 145 ff. (Kapitel 7: Identität und Identifi-
kation).
34) Vgl. Alexander Mitscherlich, Das persönliche 
und das soziale Ich, in: Kölner Zeitschrift für Sozio-
logie und Sozialpsychologie, Band 18 (1966), S. 21 ff., 
und E. Goffman, Stigma. Uber die Techniken der 
Bewältigung beschädigter Identität, Frankfurt 1967.
35) Mollenhauer, S. 86.
36) Vgl. Anm. 34.
”37) Vgl. Bergmann/Pandel, S. 148.
38) Jürgen Habermas, Stichworte zu einer Theorie 
der Sozialisation (1968), in: ders., Kultur und Kri-
tik, Frankfurt 1973, S. 131.
39) Vgl. ausführlicher Bergmann/Pandel, S. 148 f.

Der Aufriß beginnt mit der Begriffsbestim-
mung von Identität. Alle bisherigen ge-
schichtsdidaktischen Konzeptionen haben das 
fundamentale Problem der Ich-Identität ver-
kannt: die empfindliche Balance zwischen 
personaler Identität und sozialer Identi-
tät34 ). Unter „Identität" ist der „durch Spra-
che dem Bewußtsein verfügbar gemachte Ort 
der einzelnen Person in einem sozialen Bezie-
hungssystem" zu verstehen35 ). Dieses Ver-
ständnis der Individuen von sich selbst — ihre 
Selbstlokalisierung als Individuum und als 
Mitglied sozialer Gruppen in einem bestimm-
ten sozialen System, enthält die Aspekte der 
personalen Identität und der sozialen Identi-
tät. Die Eigenleistung, die das Individuum 
beim Aufbau und bei der Aufrechterhaltung 
der Ich-Identität aufbringen muß, liegt in sei-
ner Fähigkeit, personale und soziale Identität 
in Balance zu halten36 ). Personale Identität 
erlangt das Individuum, wenn es ihm gelingt, 
in lebensgeschichtlicher Perspektive eine un-
verwechselbare Biographie aufzubauen. In 
den wechselnden Situationen seiner Lebens-
geschichte muß das Individuum die Kontinui-
tät des Ichs wahren und mit sich selber iden-
tisch bleiben, sich gewissermaßen selber treu 
bleiben 37 ).

Soziale Identität erlangt das Individuum 
durch seine Zugehörigk

38

eit zu verschiedenen 
Bezugsgruppen. Es bewahrt seine soziale 
Identität, wenn es in seiner Zugehörigkeit zu 
verschiedenen, oft „inkompatiblen" ) Be-
zugsgruppen die ihm zug

39
emuteten Rollen zu 

einer Einheit integrieren kann ).



Der Aufbau der Ich-Identität erfolgt in Identi-
fikationsprozessen. In diesen Identifikations-
prozessen übernimmt das Individuum Züge, 
Eigenschaften, Wertvorstellungen des Identifi-
kationsobjekts oder der Identifikationsob-
jekte und integriert sie in seine Persönlich-
keitsstruktur, ohne sich selber dabei untreu 
zu werden. Die Identifikation mit anderen 
Personen und mit sozialen Gruppen ist dabei 
ein fortlaufender Prozeß in der Lebensge-
schichte des Individuums, das sich in dies

40

em 
Prozeß zwar verändert, aber in der Regel mit 
sich identisch bleibt ).

Die Kenntnis des Balance-Problems zwischen 
sozialer und personaler Identität verbietet es, 
daß dem Schüler eine soziale Identität öffent-
lich oder institutionell verordnet wird; das 
Recht auf eigene Identifikationen muß ihm 
vorbehalten bleiben. Das gilt auch und beson-
ders für den Geschichtsunterricht, für ein tra-
ditionelles Gesinnungsfach. Ich-Identität ist 
der zentrale Bezugspunkt einer weder indok-
trinierenden noch manipulierenden Ge-
schichtsdidaktik.

Um das Identitätskonzept geschichtsdidak-
tisch fruchtbar zu machen, sind der Begriff 
und das Problem der historischen Identität als 
eines Bestandteils von Ich-Identität einzufüh-
ren. Historische Identität meint eine Selbstlo-
kalisierung von sozialen Gruppen und ihren 
Mitgliedern im historischen Prozeß. Vom In-
dividuum her meint sie eine selbstidentifika- 
torische Zuordnung zum historischen Selbst-
verständnis sozialer Bezugsgruppen. Diese 
Selbstlokalisierung ist von kognitiven Inhal-
ten her allein nicht erklärbar: eine genaue 
Kenntnis historischer Zusammenhänge, Ver-
läufe, Entscheidungen liegt solcher Selbstlo-
kalisierung selten zugrunde. Sie geschieht 
eher dadurch, daß symbolisch vermittelte und 
sprachlich ungefüg verfügbare Erfahrungen 
eingebracht werden, die Negt im Begriff der 
„sozialen Topik" festgehalten hat41 ). Solche 
sprachlich ungefügen Topoi, aus denen histo-
rische Erfahrungen und ihre Internalisierung 
durchschimmern, sind etwa: „die da oben, wir 
hier unten“, „die machen ja doch mit uns, 
was sie wollen", „da kann man gar nix ma-
chen", „der Arbeiter ist immer der Dumme", 
„man muß sich halt anpassen" — Spruchweis-
heiten, in denen eine diffuse, wenn nicht ge- 

42) Vgl. etwa Negt, S. 67 f.
43) Vgl. zu den verschiedenen Formen von Ge- 
schichte, die im Sozialisationsprozeß rezipiert wer-
den können — geschehende Geschichte, referierte 
Geschichte und das von Historie ermittelte histo-
rische Wissen — Bergmann/Pandel, S. 65 ff.
44) Vgl. dazu die ungemein modern anmutenden 
Passagen in: Johann Gustav Droysen, Historik. 
Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie 
der Geschichte, München 19716, S. 14 ff.
45) Vgl. Alfred Lorenzer, Zur Begründung einer 
materialistischen Sozialisationstheorie, Frankfurt 
1972, S. 11.

40) Vgl. ausführlicher Bergmann/Pandel, S. 150 f.
41) Vgl. Oskar Negt, Soziologische Phantasie und 
exemplarisches Lernen. Zur Theorie und Praxis der 
Arbeiterbildung, 6., völlig überarbeitete Neuaus-
gabe, Frankfurt 1971, S. 62 ff. 

brochene Id
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entität zum Ausdruck 
kommt ).
Historische Identität ist nicht etwas, das im 
Geschichtsunterricht neu angelegt würde. 
Subjekte werden in das historische Selbstver-
ständnis sozialer Gruppen, Schichten und 
Klassen gewissermaßen hineingeboren. Es ist 
ihnen vorgegeben. Im Verlaufe ihrer Lebens-
geschichte, die in diesem Zusammenhang nur 
als Sozialisationsprozeß begreifbar ist, rezi-
pieren die Individuen die historische Identität 
ihrer sozialen Bezugsgruppen, machen sie 
sich zu eigen oder werfen sie in Lebenskrisen 
ab. Rezeption von Geschichte und histori-
scher Identität meint dabei die in jeder Le-
bensgeschichte zu jedem Zeitpunkt stattfin-
dende, also auch vorschulische und außer-
schulische Rezeption jeder Form von Ge-
schichte43). Diese Rezeption vollzieht sich 
über sozialspezifische Sprache und die in ihr 
gespeicherten historischen Erfahrungen, über 
sozialspezifische Verhaltensweisen, sozialspe-
zifische Normen, Wertvorstellungen und Deu-
tungsmuster. Der gesamte vor- und außer; 
schulische Sozialisationsprozeß ist ein je und 
je sozialspezifischer Einfädelungsprozeß in 
eine randvoll mit Geschichte angefüllte Ge-
sellschaft. In dieser Gesellschaft ist die bishe-
rige Geschichte auf vielfältigste Weise mate-
riell und ideell, realiter und als utopischer 
Entwurf akkumuliert — eine Welt von histo-
rischen Erarbeitungen44 ). Im Sozialisations-
prozeß werden Individuen so in diese Gesell-
schaft und in diese Welt historischer Erarbei-
tungen eingefädelt45 ), daß diese historische 
Umwelt ihnen ausschnitthaft zur Inwelt wird. 
Der zeitliche und der soziale Standort des In-
dividuums im historischen Prozeß bestimmen 
darüber, welchen Anteil es an den geschicht-
lich erarbeiteten und erreichten Möglichkei-
ten hat, was es rezipiert und welche Identität 
es unter Einschluß der entsprechenden histori-
schen Identität für sich ausbildet.

Diese Erkenntnis ist grundsätzlich wichtig: 
Schüler bringen — wie diffus auch immer — 



historische Identität in den Geschichtsunter-
richt von Hause aus mit. Der Schüler, der im 
Geschichtsunterricht Geschichte rezipieren 
soll, hat bereits Geschichte in Form einer be-
stimmten sozialen Geschichte internalisiert; 
er hat bereits ein klassen-, schichten- und/ 
oder gruppenspezifisches Geschichtsbewußt-
sein vorgebildet und eine historische Identität 
angelegt — wie unstrukturiert, ja wie gebro-
chen, wie heterogen sie auch immer ist. Die-
ses bereits angelegte Geschichtsbewußtsein, 
das noch weitgehend frei ist von kognitiven 
Inhalten, bestimmt die Zeitperspektive des 
Schülers, seine Identifikationen, seine Wert-
vorstellungen und seine Einstellung zur politi-
schen Praxis. Zeitperspektive, Identifikatio-
nen, Wertvorstellungen und Einstellung zur 
politischen Praxis können generell als kate-
goriale Bestandteile von Geschichtsbewußt-
sein verstanden werden, die die fortlaufende 
Rezeption von Geschichte im Geschichtsun-
terricht — und außerhalb des Gesichtsunter-
richts — 46 bestimmen ).
Die im Geschichtsunterricht vermittelten In-
halte und die Art der Geschichtsdarstellung 
im Geschichtsunterricht sind nach diesen Be-
funden vor der Lebensgeschichte der Indivi-
duen und vor der objektiven Struktur der Ge-
sellschaft nicht neutral. Dieser Tatsache hat 
sich jeder Geschichtsunterricht zu stellen, der 
den wissenschaftlichen Irrtum der politischen 
Indoktrination und das pädagogische Verge-
hen gegen die rechtmäßige, gegen die legiti-
me Ich-Identität der Schüler vermeiden will. 
Die gegenwärtig noch immer dominanten ge-
schichtsdidaktischen Konzeptionen laufen auf 
einen funktional-affirmativen Geschichtsun-
terricht hinaus, auch wo sie die Sozialisation 
von Schülern mitbedenken47). Sie planen die 
individuelle Lebensgeschichte des Schülers 
und die darin vorschulisch erfolgte und au-
ßerschulisch erfolgende Rezeption von Ge-
schichte und historischer Identität als Lern- 
widerstand, als potentiellen Störfaktor 
ein. Sie sind so konzipiert, daß sie den Schüler 
nur als Objekt von Lernprozessen begrei-
fen 48) . Die intendierten Lernprozesse können 

46) Zu diesen 4 Kategorien des Geschichtsbewußt-
seins vgl. demnächst Bergmann/Pandel, Geschichte 
und Sozialisation.
47) So z. B. bei Hans Süssmuth, Politische Sozialisa-
tion als Determinante der Unterrichtsplanung, in: 
ders. (Hg.), Historisch-politischer Unterricht. Pla-
nung und Organisation, Stuttgart 1973 (Anmerkun-
gen und Argumente zur historischen und politi-
schen Bildung, Band 7.1), S. 73 ff.
48) Vgl. demgegenüber, mit welcher Differenziert-
heit solche Fragestellungen im Bereich der politi-

dabei nur dann annäherungsweise realisiert 
werden, wenn der Störfaktor „historische 
Identität" wie auch immer umgangen oder 
ausgeschaltet wird. Die Überwindung dieses 
Lernwiderstandes entfremdet die Schüler ih-
ren vorgängigen Identifikationsbasen. Sie 
beschädigt oder zerstört damit ihre Identität, 
die immer auch historische Identität ist. Ein 
Geschichtsunterricht, der die vorgängige so-
zialspezifische Rezeption von Geschichte nur 
als Lernwiderstand aufzufassen vermag, ist 
indoktrinierender Geschichtsunterricht: er 
stellt die dekretierte Identifikationsbasis über 
die Ich-Identität. Es ist dabei nicht durchgän-
gig so, daß die Identität des Schülers als un-
erlaubt gilt, aber sie wird als störend empfun-
den bei dem Ziel, die gesellschaftlich vorherr-
schende historische Selbstvergewisserung zu 
vermitteln. Eine so konzipierte Geschichtsdi-
daktik und Unterrichtspraxis sind von ihrer 
Anlage her indoktrinierend.

Ein Ausweg aus diesem traditionellen Dilem-
ma ist nur möglich über einen Geschichtsun-
terricht, der die sozial-spezifische Sozialisa-
tion und die angelegte, noch diffuse oder be-
reits gebrochene historische Identität der 
Schüler als einen notwendigen und ins Be-
wußtsein zu hebenden Lern gegenstand 
begreift. Unter dem Aspekt der balancierten 
Identität und der historischen Identität stellt 
sich für Geschichtsunterricht die komplexe 
Aufgabe,
— Hilfen beim Aufbau von Ich-Identität zu 
geben,
— Identitätsbeschädigungen zu verhindern, 
— eingetretene Identitätsbeschädigungen auf-
zuheben.

Er will die historische Identität nicht beschä-
digen, zerstören oder auch nur ausschalten; er 
will sie vielmehr ins Bewußtsein überführen, 
zum Reflexionsgegenstand machen und dem 
Schüler über die Reflexion kognitiver Inhalte 
ermöglichen, seine eigene individuelle Lebens-
geschichte und kollektive Sozialgeschichten für 
sich aufzuarbeiten — und zwar gleichzeitig, 
weil die Lebensgeschichte mit der Sozialge-
schichte 49verwoben ist ).

schen  Bildung bereits bedacht werden, etwa bei 
Hermann Giesecke, Methodik des politischen Un-
terrichts, München 1973, S. 15 ff. (Kapitel 1: Me-
thodik als Theorie der Unterrichtskommunikation).

49)  Vgl. dazu die Untersuchungen von Klaus Horn, 
Alfred Lorenzer und Helmut Dahmer mit der Ver-
knüpfung der Forschungsansätze des Historischen 
Materialismus und der Psychoanalyse.



Wenn Identität über Identifikationsprozesse 
aufgebaut, vertieft, erweitert oder auch modi-
fiziert wird,- so ist daran geschichtsdidaktisch 
wichtig, daß die Identifikationsobjekte nicht 
aus der Gegenwart stammen müssen50 ). So 
wie Identität in der Interaktion mit gegenwär-
tig lebenden Individuen und mit gegenwärtig 
bestehenden sozialen Gruppen aufgebaut wer-
den kann, so kann auch das Identifikationsob-
jekt oder können auch die Identifikationsob-
jekte der Vergangenheit entnommen sein. Die 
historische Identität läßt sich klären oder ver-
tiefen über das Nachdenken der möglichen ent-
scheidenden Lerninhalte, über die je un

51

d je 
individuelle rückschauende Solidarisierung in 
prospektiver Absicht ).

50) So Streiffeier, a. a. O.
51) Vgl. Helmut Fleischer, Marxismus und Ge-
schichte, Frankfurt 1969, S. 168.
52) Vgl. zur Multiperspektivität im Geschichtsunter-
richt Bergmann, Personalisierung, S. 64 ff., im An-
schluß an Christian Meier.

Ein Geschichtsunterricht, der in Kenntnis der 
Identitätsproblematik konzipiert ist, macht 
den Schülern Angebote, statt verordnete Prä-
gungen anzustreben. Er bietet Inhalte an, an 
denen sich Identifikationsprozesse von Schü-
lern entzünden können. Die angebotenen In-
halte werden nicht vermittelt, sondern ver-
handelt. Ein solcher Geschichtsunterricht hält 
Geschichte als einen reflexionswürdigen, in 
diesem Sinne immer unerledigten Prozeß, offen 
indem er historische Sachverhalte aus vielen 
Perspektiven betrachtet und durchdenkt. Ge-
schichte enthält ein Reflexionspotential, das 
erst dann voll erschlossen werden kann, wenn 
es systematisch aus verschiedenen Perspekti-
ven betrachtet und bedacht wird 52 ).
Damit sind wir bei der Frage der Geschichts- 
darstellung im Unterricht angelangt. Gerade *

vor einem geschichtsdidaktischen Identitäts-
konzept ist Multiperspektivität als entschei-
dendes Moment des Geschichtsunterrichts an-
zusehen. Die Betrachtung eines historischen 
Sachverhalts aus vielen sozialen Perspektiven 
bringt historische Wertvorstellungen und 
Handlungsmuster in den Unterricht ein, für 
die Schüler sich auf der Grundlage ihrer hi-
storischen Identität in Identifikationsprozes-
sen entscheiden können, die sie aber auch für 
sich verwerfen können. Und wenn sie sie für 
sich verwerfen, so verbürgt ein multiperspek-
tivisch angelegter Geschichtsunterricht doch 
zugleich, daß auch fremde historische Identi-
tät mitbedacht wird; oder genauer: unter den 
operationalisierbaren Lernzielen eines multi-
perspektivischen Geschichtsunterrichts kann 
die Kenntnis der Wertvorstellungen und der 
Handlungsmuster auch derjenigen histori-
schen Akteure dem Schüler abverlangt wer-
den, mit denen er sich nicht identifizieren 
mag oder kann.
Ein derart nach dem Identitätskonzept ange-
legter Geschichtsunterricht ermöglicht den 
Schülern, nationale Identität oder Klasseni-
dentität zu entwickeln; er verbietet sich, Na-
tionalbewußtsein oder Klassenbewußtsein zu 
vermitteln. Er ist nicht parteilich, aber er hilft 
Schülern, Partei ergreifen zu lernen. Er aner-
kennt keine Höherwertigkeit einer Identifika-
tionsbasis gegenüber einer anderen, aner-
kennt aber die Notwendigkeit, verschiedene 
Identifikationsbasen anzubieten. Er zwingt die 
Schüler nicht, sich für eine bestimmte Identi-
fikationsbasis zu entscheiden; er hält sie al-
lerdings dazu an, sich mit fremden Wertvor-
stellungen auseinanderzusetzen. —

Aber auch für dieses Konzept gilt letztlich, 
daß es mit viel Mühe möglicherweise nur den 
nächsten Irrtum vorbereitet hat.



Michael Zöller

Die Schlacht im falschen Saal 
oder der unübersehbare Widerspruch 

zwischen Machtkontrolle und Partizipation

Eine Erwiderung auf Fritz Vilmars Demokratisierungskonzept

Verschiedene Aufsätze, die im Lauf des ver-
gangenen Jahres in der Beilage zum „Parla-
ment" erschienen1), bezogen sich auf das 
Thema Demokratisierung, ohne daß es dabei 
zu der wohl beabsichtigten kontroversen Dis-
kussion kam.

1) Fritz Vilmar, Systemveränderung auf dem Boden 
des Grundgesetzes. Gesellschaftsreform als Prozeß
umfassender Demokratisierung, in: Aus politik und 
Zeitgeschichte, B 18/74.
Giselher Schmidt, Zur Problematik von „Demokra-
tisierung“ und „Systemveränderung". Stellungnah-
me zu Fritz Vilmars Aufsatz: „Systemveränderung 
auf dem Boden des Grundgesetzes", und: Fritz Vil-
mar, Zur Problematik einer antisozialistischen
Streitschrift. Erwiderung auf Giselher Schmidts Bei-
trag. Beide Aufsätze in: Aus politik und Zeitge-
schichte, B 32/74.
Außerdem: Ulrich v. Alemann, Demokratisierung 
der Gesellschaft, in: Aus politik und Zeitgeschichte,
B 7/75. Da er mehr zum Thema enthält als man-
cher direkt darauf bezogene Beitrag, wäre auch 
noch der Aufsatz von Hans H. Klein zu nennen: 
Gefährdungen des Prinzips der Gewaltenteilung in 
der Bundesrepublik Deutschland, in: Aus politik 
und Zeitgeschichte, B 50/74.
2) Michael Zöller, Das Unbehagen an der „forma-
len" Demokratie, in: „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung" vom 15. 11. 1974.
3) Willy Brandt, Die Alternative, in: Die Neue Ge-
sellschaft, Sonderheft, Mai 1969.

Wenn daher in diesem Beitrag versucht wer-
den soll, einer Anregung der Redaktion ent-
sprechend, jene Thesen zu erläutern, die der 
Verfasser in einem Zeitungsaufsatz entwik- 
kelt hat2), so kann es unter dieser Vorausset-
zung nicht nur darum gehen, die anderwärts 
bereits formulierten Hinweise lediglich aus-
führlicher darzustellen und zu begründen.

Zunächst käme es also darauf an, die von 
Fritz Vilmar und Giselher Schmidt markierten 
Positionen aufzunehmen und vor den Hinter-
grund jener Diskussion zu stellen, die bis auf 
Willy Brandts Thesen aus dem Jahre 1969 zu-
rückgeht 3) und in der Auseinandersetzung 

um Helmut Schelskys Warnungen4) einen 
vorläufigen Höhepunkt erreichte.

Um diese mittlerweile entfalteten Positionen 
mit einiger Aussicht auf Gewinn diskutieren 
zu können, reicht es jedoch nicht aus, die

Forderung nach Demokratisierung als ein Da-
tum darzustellen und lediglich nach den ver-
schiedenen Reaktionen auf dieses Verlangen 
zu fragen. Ein solches Verfahren führt zu-
nächst zu dem Zwang, eine in der begriffli-

4) Helmut Schelsky, Mehr Demokratie oder mehr 
Freiheit?, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung" 
vom 20. 1. 1973.



eben Trennschärfe kaum überzeugende Typo-
logie von Anti-Positionen zu entwickeln, also 
politische Einstellungen nach dem Grade ih-
res Verständnisses oder Unverständnisses für 
Demokratisierungsforderungen zu klassifizie-
ren. Diese Methode leidet schon daran, daß in 
dem solcherart erkenntnisleitenden Begriff 
keineswegs ein eindeutiges Kriterium zur 
Verfügung steht, das als Maßstab für Unter-
scheidun 5gen dienen könnte ).

Nur eine immanente Darstellung und Kritik 
der verschiedenen Vorstellungen erlaubt es 
gegebenenfalls, die Probleme der richtigen 
Zustandsanalyse, die Auseinandersetzung um 
die Vertretbarkeit der Ziele und die Frage 
nach der Angemessenheit der vorgesehenen 
institutioneilen Mittel auseinanderzuhalten, 
also die Diskussion jenseits der fatalen Alter-
native von unbedingter Zustimmung oder Ab-
lehnung fortzusetzen.

I. Die Kontroverse zwischen Fritz Vilmar und Giselher Schmidt 
vor dem Hintergrund der allgemeinen Diskussion um Demokratisierung

Sucht man aus der in diesen Spalten geführ-
ten „Diskussion" zwischen Fritz Vilmar und 
Giselher Schmidt ein vorläufiges Resümee zu 
ziehen, so richtet sich, nicht nur im Sinne der 
eben genannten Fragestellung, sondern auch 
als Folge des tatsächlichen Ablaufs dieser 
Auseinandersetzung, das Interesse vor allem 
darauf, Vilmars Definition von Demokratisie-
rung zu erfahren.

Daß dies dem Leser durch Schmidts sehr all-
gemeine Argumentation, aber besonders durch 
Vilmars Geringschätzung (Das „Pamphlet“ 
von Schmidt sei „so inhaltsarm“, 

6

daß er sich 
darauf beschränke, es „niedriger zu hängen", 
und im übrigen fände er es „ganz einfach zu 
langweilig", darauf einzugehen) ) nicht eben 
erleichtert wird, sei wenigstens am Rande 
vermerkt. Noch deutlicher wird Vilmars Nei-
gung, den Gegner kurzerhand abzuqualifizie-
ren, in dem Buch, dessen hauptsächliche The-
sen er in dem hier ver

7
öffentlichten Beitrag 

zusammengefaßt hat ).

Dort werden Vilmars eigene Vorlieben so-
gleich zur „Entscheidung aller Denkenden, 
politisch Integren und Verantwortlichen" 8), 
entgegens

9
tehende Auffassungen dagegen zu 

„einem irrationalen Bekenntnis" ) erklärt, 
und mit den Gegnern (z. B. Hennis, Buchheim 
oder Luhmann), die ganz einfach „Absurdität" 
produzieren und im übrigen nur „Arroganz"

5) Dieser Mangel beeinträchtigt etwa die Ergiebig-
keit des ansonsten informativen Aufsatzes von Ul-
rich v. Alemann (siehe Anmerkung 1).
6) So in Vilmar, Erwiderung ..., S. 20 ff.
7) Fritz Vilmar, Strategien der Demokratisierung, 
Band I: Theorie der Praxis, Darmstadt und Neu-
wied 1973.
8) A. a. O., S. 78.
’9) A. a. O„ S. 81.

zeigen oder schlicht „zynisch" sind10 ), lohnt 
sich die Diskussion eigentlich gar nicht meh

11

r, 
denn „man wird sie keines Besseren belehren, 
und sie tragen zur Sache wenig bei" ).

10) A. a. O., S. 324 f.
11) A. a. O., S. 322.

12)  A. a. O., S. 21.
13) A. a. O., S. 155.

Es gibt für diese Aggressivität eine Erklä-
rung, und sie besteht, wie zumeist in solchen 
Fällen, in einer erheblichen Unsicherheit des-
sen, der in solcher Weise um sich schlägt. 
Vilmars Argumentation ist nämlich in ent-
scheidenden Punkten mit schwerwiegenden 
Selbstwidersprüchen belastet, die zudem, wie 
das Buch im Unterschied zur Kurzfassung 
deutlich zeigt, dem Autor bewußt sind. Doch 
darauf wird noch zurückzukommen sein.

Im Augenblick interessiert Vilmars Definition 
dessen, was er unter Demokratisierung ver-
standen wissen will. Dazu erfährt man, Demo-
kratisierung sei der Inbegriff aller Aktivitä-
ten, deren Ziel es ist, autoritäre Herrschafts-
strukturen zu ersetzen durch Formen der 
Herrschaftskontrolle von .unten'12 ). Ab- 
genzend heißt es dagegen, ein „Kollaps der 
Demokratisierung" lasse sich nur dann ver-
hindern, „wenn die Idee eines rätedemokrati-
schen Maximalismus" aufgegeben werde. 
„Demokratisierung" schließe die „Anerken-
nung rationaler, legitimierter Führung (Herr-
schaft) nicht aus, sondern no

13
twendigerweise 

ein“ ).  An anderer Stelle konkretisiert Vil-
mar seine Vorstellungen noch weiter, indem 
er das Problem des Konflikts zwischen der 
demokratisch legitimierten gesamtgesell-
schaftlichen Arbeitsteilung einerseits und der 
Demokratisierung gesellschaftlicher Teilberei-
che andererseits in den Blick rückt. So 



schreibt er, Demokratisierung verfolge zwar 
„das Ziel der Abschaffung bzw. demokrati-
schen Kontrolle von Herrschaftspositionen in 
allen nicht demokratisch konstituierten Sub-
systemen", in allen „bereits (formal) demo-
kratisch strukturierten . . . Organisationen“ 
könne es „dagegen lediglich“ um eine „kon-
krete Durchgestaltung demokratischer Kon-
trolle" und um den „infrastrukturellen Abbau 
autoritärer Entscheidungsstrukturen" ge-
hen 14).
Schließlich zeigt Vilmar sogar noch überra-
schendes Verständnis für die wenige Seiten 
zuvor abqualifizierte Position von Hennis und 
anderen 15), wenn er plötzlich in der „konser-
vativen Warnung" vor Politisierung „ein Mo-
ment von Wahrung" eines „individuellen, 
persönlichen Freiheitsspielraums" sieht. Frei-
lich sei „in der Massengesellschaft" dieser 
Spielraum „nicht zu retten, indem man ohn-
mächtig versucht, hinter die vollzogene Poli-
tisierung aller Subsysysteme zurückzugehen. 
Im Gegenteil: Nur durch eine demokratische 
Politisierung" werde für „die meisten Betrof-
fenen ... ein individueller Freiheitsspielraum 
wiederhergestellt werden können" 16).

Diese Konkretisierungen seiner Auffassungen 
wären tatsächlich geeignet, Fritz Vilmar bis 
zu einem gewissen Grade vor Giselher 
Schmidts Vorwurf in Schutz zu nehmen, Vil-
mars Aufsatz erscheine „als eine zeitgemäße 
— und vom orthodoxen Kommunismus unab-
hängige — Magna Charta der identitären De-
mokratie" 17).  Dennoch bestätigt Vilmar 
selbst in seiner Erwiderung diesen Vorwurf 
und erhebt sogar noch, in einer so keines-
wegs haltbaren Weise, Ident

18
ität zur conditio 

sine qua non jeder Demokratie ).

Zudem sind alle die oben genannten Erläute-
rungen Vilmars Buch und nicht dem Artikel 
entnommen, auf den Schmidts Kritik sich be-
zog. Dort sind diese Abgrenzungen — wenn 
überhaupt — nicht in der gleichen differen-
zierten Form zu finden. Stattdessen dominiert 
Vilmars Verbalradikalismus, — doch daß der 
Autor sich mit dieser Kurzfassung keinen gu-
ten Dienst erwiesen hat, dürfte inzwischen 
ohnedies deutlich geworden sein.

Schält man also aus der aggressiven Polemik 
gegen politische Gegner und aus den radika-

len Begriffshülsen den Kern der Vilmarschen 
Argumentation heraus, so wird eine P

19

osition 
deutlich, die sich weitgehend mit derjenigen 
deckt, die etwa Richard Löwenthal in der 
Auseinandersetzung mit Helmut Schelskys 
Thesen bezogen hat ).

Löwenthal, der Demokratie definiert als eine 
„Methode der Entscheidung aller Streitfragen 
unter Gleichberechtigten, die sich aus legiti-
men Verschiedenheiten der materiellen Inter-
essen oder der Rangordnung der Werte erge-
ben" 20), hält Schelsky vor allem jene Auffas-
sung entgegen, die auch bei Vilmar im Mit-
telpunkt steht. Es sei der „Kern unserer Ge-
genthese", so schreibt er, „daß unter den Be-
dingungen der entwickelten Industriegesell-
schaft der Freiheitsspielraum der einzelnen 
und Gruppen nur durch Erweiterung der De-
mokratie erhalten werden kann"21 ). Löwen-
thal zeigt Verständnis für Schelskys Sorge 
über eine Gefährdung individueller Rechte 
durch „Politisierung"22 ), doch er glaubt, daß 
„in der wirklichen Entwicklung der westli-
chen Demokratien" diesen Tendenzen „wirk-
same institutionelle und traditionelle Gren-
zen" gesetzt seien. Als Sicherungen dieser 
Art nennt er vor allem die akzeptierten 
Grundrechte und die Möglichkeiten zur Herr-
scha 23ftskontrolle ).

14) A. a. O„ S. 177.
15) Siehe Anmerkungen 10) und 11).
16) Vilmar, Strategien ..., S. 329.
17) Schmidt, a. a. O., S. 8.
18) Vilmar, Erwiderung .,S. 20.

19) Richard Löwenthal, Die Utopie der Konserva-
tiven. Demokratie und Freiheit heute, in: „Die Zeit" 
vom 2. 11. und 9. 11. 1973.
20) Richard Löwenthal, Demokratie und Leistung — 
Zum Streit über Sinn, Art und Grenzen einer 
„Demokratisierung" gesellschaftlicher Bereiche, in: 
Solidarität — Festschrift für Alfred Nau, BonnrBad 
Godesberg 1971, S. 237.
21) Löwenthal, Utopie, a. a. O.
22) Ebd.
23) Ebd.

Damit sind in den Bestimmungspunkten, die 
von Löwenthal und Vilmar gegeben wurden, 
die Konturen der in der Literatur vorherrschen-
den Variante von Demokratisierungskonzepten 
deutlich geworden. Sie geht aus von der Un-
aufhebbarkeit von Herrschaft, sie sieht die 
problematische Konkurrenz zwischen gesamt-
gesellschaftlicher demokratischer Legitimation 
und politischer Willensbildung in demokrati-
sierten Teilbereichen der Gesellschaft, und sie 
möchte den individuellen Freiheitsspielraum 
nicht nur erhalten, sondern nach Möglichkeit 
erweitern. Allerdings glaubt sie diese Selbst-
bestimmung und die Möglichkeit der Kontrolle 
von Herrschaft unter den modernen Bedingun-



gen erst durch Demokratisierung der Gesell-
schaft gewährleisten zu können.

Daher soll im Folgenden diese Variante der 
Demokratisierungstheorie, auf die hier vor 
allem in der Form der Auffassungen Vilmars 
Bezug genommen wird, nach der Übereinstim-

mung von Ziel und Mitteln befragt werden. Zu 
prüfen wäre also, ob die solcherart verstan-
dene Demokratisierung tatsächlich geeignet 
wäre zu bewirken, was sie zu ihrer Absicht 
erklärt, nämlich die möglichst umfassende Be-
teiligung aller Betroffenen an jeweils allem sie 
Betreffenden.

II. Demokratisierung als Mittel zur Erweiterung individueller 
Selbstbestimmung und demokratischer Herrschaftskontrolle?

Nicht zufällig ist das demokratische Legitima-
tionsverfahren — ideengeschichtlich wie 
praktisch — mit dem Eingeständnis verbun-
den, daß man die Stimmen zählt, weil man sie 
nicht wiegen kann. Die gefährliche Anti- 
quiertheit der Vorstellung von „Demokratie 
als Lebensform" beruht deshalb darin, daß die 
Grundlage gemeinsamer verbindlicher Über-
zeugungen in einer modernen Gesellschaft 
höchstens soweit reicht, sich mit Blick auf die 
Alternative des ansonsten drohenden Bürger-
kriegs über formale Spielregeln zu verständi-
gen.

Demokratie ist eben, wie es schon Schumpe-
ter formuliert hat, „eine politische Methode 
... und daher unfähig, selbst ein Ziel zu 
sein". 23a)

Es erscheint überdies auch sehr zweifelhaft, 
ob die Zerschlagung der repräsentativen poli-
tischen Strukturen wirklich geeignet wäre, 
das zu leisten, was gemeinhin als das Ziel 
solcher Demokratisierung genannt wird, näm-
lich eine verstärkte Mitwirkung aller jeweils 
betroffenen Personen an allen Entscheidun-
gen. Die Erfahrungen mit der Vollversamm-
lungsherrschaft an einigen Universitäten, wie 
auch die Tatsache, daß manche SPD-Unterbe-
zirke gegenüber einer diskussionsgewohnten 
und an keine festen Arbeitszeiten gebunde-
nen Gruppe von Jungsozialisten zu der Not-
bestimmung greifen mußten, Beschlüsse zu 
später Nachtstunde zu untersagen, lassen 
Zweifel an den verheißungsvollen Ansprü-
chen der Demokratisierungstheorie aufkom-
men.
Es kommt hinzu, daß in dem Grade, in dem 
Entscheidungen von repräsentativen parla-
mentarischen Gremien abgezogen und auf 
kleine demokratisierte Einheiten übertragen 

werden, ein Verlust an demokratischer Legiti-
mation eintritt, da solche locker strukturier-
ten Gremien nie in der Lage sind, jenen Per-
sonenkreis zu integrieren, der von ihren Ent-
scheidungen betroffen ist, so daß an die Stelle 
allgemeiner und gleicher Repräsentation die 
Zufälligkeit angemaßter Zuständigkeit tritt. 
Die propagierte Politisierung des Privaten 
wird allzu leicht zur Privatisierung des Politi-
schen. So rächt sich nicht nur die Vernachläs-
sigung der Grundtatsachen moderner Gesell-
schaften, die es nicht mehr gestatten, die In-
teressen des Einzelnen auf seine unmittelba-
ren Kontakte mit einer kleinen Primärgruppe 
reduzieren zu wollen, sondern auch die Ver-
achtung oder die bare Unkenntnis der frei-
heitssichernden Bedeutung formalabstrakter 
Vorkehrungen.

Bei näherem Hinsehen wird daher deutlich, 
daß die zwangsläufigen Begleiterscheinungen 
demokratisierter Formen der politischen Wil-
lensbildung die Einflußchancen des Bürgers 
noch weiter vermindern, als dies unter der 
Geltung des Repräsentativprinzips ohnehin 
schon der Fall ist.

Zwei Beispiele sind es vor allem, die in der 
jüngsten Vergangenheit den Widerspruch 
zwischen Theorie und Praxis der Demokrati-
sierung deutlich gemacht haben.

a. Zuwachs an Beteiligungschancen für alle 
oder Umverteilung von Macht?

Das eine wird bezeichnet durch das Stichwort 
„imperatives Mandat", d. h. durch jene Verla-
gerung faktischer Macht, die sich innerhalb 
festgefügter Organisationen dann ergibt, 
wenn die Funktionen und Kompetenzen der 
nach festen Regeln gewählten und an defi-
nierte Vollmachten gebundenen (und daher 
kontrollierbaren) Mandatsträger durch spon-

23a)  J. A. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus 
und Demokratie, 3. Auflage München 1972, S. 384. 



tane Aktivitäten von niemandem gewählter 
und daher niemandem verantwortlicher Mit-
glieder eingeschränkt und manchmal überla-
gert werden. Wo also politischer Einfluß 
nicht mehr zugleich an öffentlich bekannte 
und nachvollziehbare Normen gebunden ist, 
wo Macht nicht verliehen wird aufgrund be-
kannter Regeln über Verteilung und Entzug 
von Legitimationen, da führt Spontaneität, 
„Entschränkung", Demokratisierung, oder wie 
immer man das Regiment selbsternannter 
Mandatare nennen mag, wegen des Fehlens 
von Kontrollmöglichkeiten zur anonymen 
Herrschaft des Stärkeren. Dabei wird sich als 
dieser Stärkere wohl derjenige erweisen, der 
über die günstigeren Voraussetzungen zu po-
litischer Betätigung verfügt, der also, an die 
Handhabung des Worts ohnehin gewöhnt, 
keinerlei festen Arbeitszeiten unterliegend 
und aller 
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konkreten Verantwortung ledig, 
sich in jeder Beziehung als Angehöriger einer 
neuen privilegierten Schicht zu erkennen 
gibt, der man in Zukunft Intellektuelle, einen 
großen Teil der Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes und die Vielzahl der Kommunikati- 
ons- und Funktionärsberufe wird zuzählen 
müssen ).

Kaum anders erscheint das Bild dort, wo au-
ßerhalb der institutionell an der politischen 
Willensbildung beteiligten Formen, also au-
ßerhalb der Parteien und Verbände und doch 
zum Teil in Konkurrenz mit diesen, die viel-
gelobte politische Spontaneität sich in Gestalt 
unzähliger Bürgerinitiativen bemerkbar 
macht. Hier präsentiert sich die informelle 
und unstrukturierte politische Betätigung als 
echtes Schwarzmarktphänomen. Einerseits 
nämlich verweist sie auf einen Mangel, indem 
sie zeigt, daß die dafür vorgesehenen Institu-
tionen, v. a. also die Parteien, die vorhande-
nen Bedürfnisse (sowohl nach Möglichkeiten 
zu politischer Partizipation als auch nach Ar-
tikulation von Wünschen) nicht ausreichend 
befriedigen. Andererseits geschieht — wie 
immer — diese Versorgung über nicht vorge-
sehene Kanäle zu stark überhöhten Preisen. 
In diesem Falle kommt der Schwarzmarkt-
preis darin zum Ausdruck, daß die Wahrneh-
mung politischer Beteiligungschancen sehr 
stark von spezifischen Voraussetzungen wie 
von einem höheren Sozialprestige, einem 
überdurchschnittlichen Bildungsniveau oder 
einer selbständigen beruflichen Stellung ab-
hängig wird. Nachdem sich zeigte, daß Bür-

gerinitiativen vor allem dazu geeignet sind, 
sogenannte „bessere Wohngegenden" mit den 
Segnungen zahlreicherer Kindergärten oder 
geringerer Klassenfrequenzen zu versehen 
bzw. ebensolche Viertel vor lästigen Müllver-
brennungsanlagen und ähnlichem zu bewah-
ren, sind manche anfänglichen Enthusiasten 
skeptisch geworden und argwöhnen nun, hier 
entstehe eine neue Privilegierung der soge-
nannten Mittelklassen. Wie dem auch immer 
sei, in beiden genannten Beispielen, im Falle 
des imperativen Mandats sowohl wie in dem 
der Bürgerinitiativen, erweist sich die viel-, 
verheißende Demokratisierung nur als eine 
Umverteilung von politischen Einflußchancen. 
Ob es bestimmten Minderheitsgruppen in ei-
ner Partei oder einem Verband gelingt, sich 
selbst zur Basis zu stilisieren, oder ob be-
stimmte Bevölkerungsgruppen durch ge-
schicktes und öffentlichkeitswirksames Auf-
treten gegenüber der Verwaltung in der Lage 
sind, von Gemeinschaftsleistungen überdurch-
schnittlich zu profitieren und unangenehme 
Gemeinschaftslasten im Stile einer St.-Flo-
rians-Politik („Heiliger St. Florian, verschon' 
unser Haus, zünd’ and're an") auf andere ab-
zuwälzen, beide Male findet aufs Ganze gese-
hen nur eine Verlagerung, nicht ein Zuwachs 
an politischer Partizipation statt, beide Male 
erweisen sich die egalitären Verheißungen 
der Demokratisierungstheorie als elitäre Pri-
vilegierungen der einen auf Kosten der ande-
ren.

b. Demokratisch legitimierte Fremdkontrolle 
oder demokratisierte Selbstbedienung?

So zeigen die eng miteinander verbundenen 
Forderungen nach Demokratisierung und Au- 
tonomisierung gesellschaftlicher Teilbereiche 
eine merkwürdige Antiquiertheit. Dies gilt 
zunächst für den Anspruch, durch interne De-
mokratisierung eines Bereichs eine möglichst 
weitgehende Einbeziehung aller jeweils Be-
troffenen beim Zustandekommen von Ent-
scheidungen zu erreichen: das vorgeschlage-
ne Mittel erweit sich in dem Maße als unge-
eignet, die erwünschten Ergebnisse herbeizu-
führen, in dem die Gesellschaft sich von einer 
ständischen Ordnung wegbewegt, innerhalb 
derer jeder einzelne mit allen seinen Lebens-
bezügen und Interessen in eine genau umris- 
sene, in sich stabile und nach außen scharf 
abgegrenzte Gruppierung eingebettet ist. Je 
mehr die gesellschaftliche Schichtung sich 
lockert und den Charakter eines lückenlosen 
Mosaiks verliert, je deutlicher jeder einzelne 

24) Siehe auch: Martin Schwonke, Ein Machtkampf 
der Eliten, in: „Die Zeit" vom 5. 10. 1973.



verschiedenen, nicht deckungsgleichen Be-
standteilen der Gesellschaft angehört, desto 
weniger können Entscheidungen zweifelsfrei 
einem gesellschaftlichen Teilbereich zugeord-
net werden. Es erweist sich als unauflösliche 
Widersprüchlichkeit der Demokratisierung, 
daß durch das Entscheidungsmonopol einer so 
privilegierten Personengruppe andere von 
den Auswirkungen bestimmter Entscheidun-
gen ebenso betroffene, aber an ihrem Zustan-
dekommen nicht beteiligte Personen politisch 
entmündigt werden.

Aus der Geringschätzung des notwendiger-
weise formalen Charakters repräsentativer 
Demokratien, wie aus dem Wunsch, moderne 
Industriegesellschaften durch Demokratisie-
rung in die wohlige Intimität überschaubarer 
menschlicher Kontakte zurückzuführen, folgt 
zudem ein doppeltes Vorurteil. Es besteht in 
der Vorstellung, daß mögliche Bedrohungen 
der Rechte und Freiheiten des einzelnen nur 
von selten des Staates oder von formalisier-
ten politischen Strukturen zu befürchten sei-
en und daß außerdem die mit Freiheitserwei-
terung verwechselte Freisetzung gesellschaft-
licher Spontaneität aufgrund dieses ihres ver-
meintlichen Charakters auch nur zu freiheitli-
chen Ergebnissen führen könne. In der Logik 
solcher Denkvoraussetzungen liegt es weiter-
hin, Verfassungen dadurch verwirklichen zu 
wollen, daß man sie zu Katalogen von jeweils 
definitionsbedürftigen Wertappellen verflüs-
sigt und sie so ihres Charakters der Verfaßt- 
heit entkleidet. Auch die Grundrechte garan-
tieren dann dem einzelnen keine gesicherten 
Rechte mehr, sondern unterwerfen ihn dem 
ungewissen Ausgang fallweiser Konkretisie-
rungen. So will neuerdings der Münsteraner 
Jurist Erich Küchenhoff die Pressefreiheit nur 
noch solchen Publikationsorganen gewährt 
wissen, die auch einen in seinem Sinne „ra-
tionalen" Gebrauch von diesem Recht ma-
chen255), und der Regensburger Jurist Landau 
versucht einen Kollegen, der sich einigen stu-
dentischen Aktivisten mißliebig machte, dar-
über zu belehren, daß nur derjenige Lernfrei-
heit beanspruchen dürfe, der „mit alle
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n zu 
Gebote stehenden Mitteln die Kommunikation 
mit dem Zuhörer suche“ ).

25) Zit. nach Hans H. Klein, Die Grundrechte im 
demokratischen Staat, Stuttgart 1972 (inzwischen 
als Urban-Taschenbuch Nr. 208), S. 13 f.
26) Zit. nach „Information Nr. 3“ vom Februar 1972 
(herausgegeben von der Pressestelle der Universi-
tät Regensburg).

27) Friedrich A. Hayek, Der Weg zur Knechtschaft, 
München 1971, S. 104.

Wird schließlich in Institutionen wie Hoch-
schulen oder Rundfunkanstalten Demokrati-
sierung eingeführt, so entsteht ganz im Sinne 
einer solchen Grundrechtsinterpretation un-
weigerlich die Ansicht, der Verfassungsgeber 
habe Kunst, Wissenschaft, Religion, Presse 
und andere besonders geschützte Gegenstän-
de nur deshalb nicht genauer definiert, um 
solche Konkretisierungen, die ja immer auch 
eine Ausschließung anderer nicht genannter 
Möglichkeiten bedeuten, späteren Mehrheits-
beschlüssen zu überlassen.

Ob der einzelne Dozent oder Journalist in 
seiner Betätigung dem gerecht wird, was man 
unter Wissenschaft oder unter Information 
„eigentlich" zu verstehen habe, und ob er 
sich demnach auf die entsprechenden Grund-
rechte berufen dürfe, wird unter solchen Be-
dingungen zu einer Frage des Wohlwollens 
einer wechselnden Mehrheit seiner Kollegen, 
also zu einem Problem seiner Anpassungsfä-
higkeit.
Der Wert der Grundrechte wie auch aller an-
deren Freiheiten beruht eben nur in ihrer For-
malität, während ihre inhaltliche Ausfüllung 
unweigerlich ihrer Abschaffung gleichkäme. Es 
kommt also, um ein Beispiel des leider kaum 
noch bekannten Liberalen F. A. von Hayek 
aufzugreifen, nicht darauf an, daß irgend je-
mand uns sagt, wohin wir fahren sollen, son-
dern daß wir uns im Sinne der Einschätzung 
des möglichen Verhaltens anderer Verkehrs-
teilnehmer auf die Verbindlichkeit des Rechts-
oder Linksverk 27ehrs verlassen können ). Dem-
jenigen freilich, der nur in Einbahnstraßen 
denkt, müssen solche formalen Prinzipien 
überflüssig vorkommen.

Betrachtet man also die Auswirkungen dieser 
Art von Demokratisierung, so zeigt sich, daß 
die Praxis nicht hält, was die Theorie ver-
spricht. Der wichtigste Grund dafür liegt in 
der Primitivität der zugrunde gelegten sozio-
logischen Modelle. Wird die politische Wil-
lensbildung am Muster sozialer Einheiten or-
ganisiert, die auch nicht annähernd das kom-
plizierte Geflecht widerspiegeln, das aus den 
Interessen und Anhängigkeiten des einzelnen 
entsteht, so ergibt sich nicht ein Gewinn, son-
dern ein Verlust an Teilnahme- und Kontroll-
möglichkeiten. Demgegenüber besagt es we-
nig, daß die sozialen Gruppierungen, denen 
im Zeichen der Demokratisierung Entschei-
dungsrechte exklusiver Art zugesprochen 



werden, sich auf eine interne demokratische 
Legitimation berufen. Wenn Gewerkschaften 
sich selbst eine politische Allkompetenz zu-
sprechen, so kann doch der interne demokra-
tische Aufbau solcher Organisationen nichts 
daran ändern, daß wegen Art und Gegenstand 
des Verbandszwecks, die den Zusammen-
schluß bedingen, nicht einmal die Mitglieder 
durch eine solche Organisation in jeder poli-
tisch und sozial bedeutsamen Beziehung hin-
länglich repräsentiert werden können. Von 
noch entscheidenderem Gewicht ist jedoch 
der Umstand, daß eine Organisation dieser 
Art durch eine ständige Ausweitung ihres 
Einflußbereiches mehr und mehr auch Ent-
scheidungen an sich zieht, von denen dann 
ein stets wachsender Anteil auch solcher Per-
sonen betroffen wäre, die nach ihren soziolo-
gischen Kennzeichen nicht einmal die theore-
tische Chance besitzen, durch Mitgliedschaft 
in einer Gewerkschaft am Zustandekommen 
der entsprechenden Beschlüsse beteiligt zu 
werden.

Der gleiche Widersinn der Demokratisie-
rungsforderung zeigt sich — um nur ein wei-
teres Beispiel zu nennen — auch an der jeder 
Logik spottenden Argumentation, derzufolge 
wegen der unbestrittenen allgemeinen Bedeu-
tung der Bildungspolitik drittelparitätisch be-
setzten Gremien von Lehrern, Eltern und 
Schülern wesentliche - schulpolitische Kompe-
tenzen übertragen werden sollen. Wenn tat-
sächlich für die gesamte Gesellschaft und 
ihre Zukunft Wesentliches davon abhängt, 
was in unseren Schulen gelehrt und gelernt 
bzw. nicht gelehrt und nicht gelernt wird, wie 
will man dann rechtfertigen, daß Lehrer, El-
tern und Schüler einer jeweils anderen Schu-
le oder überhaupt Kinderlose von diesen Ent-
scheidungen ausgeschlossen werden? Erneut 
zeigt sich also die Primitivität der zugrunde-
liegenden soziologischen Vorstellungen, 
wenn man angesichts der Komplexität sozia-
ler Beziehungen und politischer Willensbil-
dungsprozesse noch zwischen „indirekter" 
und „direkter" Betroffenheit zu unterscheiden 
sucht und die letztere an die Stelle der politi-
schen Legitimation aus freien und gleichen 
Wahlen setzen will. Doch ist dieses Dilemma 
seinerseits nur Ausdruck des zugrunde lie-
genden antiformalen Denkens und seiner trü-
gerisch voreiligen Konkretheit. Denn die 
landläufige Kritik, welche Ordnungssystemen 
formaler Art, wie der repräsentativen Demo-
kratie und der Marktwirtschaft, deren ab-
strakten und nicht unmittelbar erfahrbaren 
Charakter zum Vorwurf macht, übersieht in-

folge ihrer idyllischen Vorstellung von der 
Gesellschaft den eindeutigen Zusammenhang 
zwischen den gesellschaftlichen Strukturen 
und den Formen politischer Willensbildung.

In deutlich gegliederten Gesellschaften mag 
es möglich sein, die Legitimierung politischer 
Herrschaft an den sozialen Profilen festzuma-
chen. Dieser Wunsch, politische Prozesse an-
hand der Kriterien beruflicher, regionaler 
oder sozialer Zugehörigkeit zu organisieren, 
wird jedoch um so unrealistischer (und damit 
um so ungerechter), je mehr das Bild des so-
zialen Gefüges an Trennschärfe verliert. Un-
ter modernen Bedingungen folgt also der for-
male Charakter von Ordnungssystemen direkt 
aus der relativen Konturlosigkeit der Gesell-
schaft, was nicht anderes bedeutet, als das 
Abstraktheit zur einzig möglichen Form von 
Konkretheit geworden ist.

Dieser Vorteil abstrakter Modelle zeigt sich 
besonders deutlich an den entsprechenden 
Schwächen der Gegenmodelle. Während näm-
lich formale Prinzipien dazu führen, daß poli-
tischer Wille und ökonomische Bedürfnisse 
ermittelt werden, sehen sich Systeme „demo-
kratisierter" Bedarfsdeckung und Willensbil-
dung regelmäßig dazu gezwungen, soziale Zu-
gehörigkeit, Betroffenheit und Bedürfnisse 
mehr oder minder willkürlich zu definieren. 
Wer also wirklich mehr Einfluß- und Kon-
trollchancen für den einzelnen wünscht, der 
täte gut daran, formale Ordnungsprinzipien 
durch Erweiterung der politischen und wirt-
schaftlichen Konkurrenz zu stärken, statt sie 
im Zeichen der Demokratisierung abzubau-
en.
Daß in einigen wirtschaftlichen Bereichen 
eine offene Marktsituation nicht mehr besteht, 
und daß man entgegen der Auffassung man-
cher Kritiker von Politisierungserscheinungen, 
eine säuberliche altliberale Trennung von 
Staat und Gesellschaft oder Öffentlichem und 
Privatem nicht mehr voraussetzen darf, soll 
damit gar nicht bestritten werden. Doch gera-
de wenn es richtig ist, daß immer größere 
Teile bislang für „privat" erachteter Bereiche 
einen öffentlichen Charakter annehmen und 
in die Interessens- und Einflußsphäre der All-
gemeinheit geraten, kann die Lösung nicht in 
einer Demokratisierung zugunsten der angeb-
lich „direkt" Betroffenen bestehen. In dem 
Maße, in dem Funktionen einzelner oder pri-
vater Vereinigungen die Kennzeichen des öf-
fentlichen Dienstes annehmen, muß an die 
Stelle partikularer Selbstkontrolle die Fremd-
kontrolle aufgrund formal-allgemeiner Legiti-



mation treten, wenn nicht die „direkte Betrof-
fenheit" der Fluglotsen sich auf Kosten der 
betroffenen Allgemeinheit durchsetzen soll. 
Nicht zwischen der Abstraktheit formaler 
Ordnungsprinzipien und dem Anspruch auf 
demokratische Teilhabe, wohl aber zwischen 
Demokratisierung und demokratischer Kon-
trolle besteht ein Gegensatz. Es macht also 
das Undemokratische an der Demokratisie-
rung aus, daß sie alle Arten öffentlicher 
Dienstleistung zur Selbstkontrolle der Interes-
sierten pervertiert, während sie auf den Be-
reich von Grundrechten übertragen diese 
Selbstbeschränkung der Demokratie aufhebt, 
indem sie individuelle Rechte zu kollektiven 
Pflichten uminterpretiert.

c. Vilmars Dilemma

Vergleicht man also die Absichten dieser 
Variante von Demokratisierungsvorstellungen 
mit den Realisierungsmöglichkeiten, so ist die 
Bilanz nicht eben ermutigend.
In demokratisch verfaßten Organisationen 
wie politischen Parteien, die der politischen 
Willensbildung dienen, droht die Absicht ei-
ner gleichmäßigeren Verteilung politischer 
Einflußchancen in eine faktische Umvertei-
lung zu Gunsten weniger Aktivisten umzu-
schlagen. In Einrichtungen des öffentlichen 
Dienstes dagegen führt Demokratisierung 
statt zu demokratischer Fremdkontrolle zu de-
mokratisierter Selbstbedienung, und schließ-
lich besteht die Gefahr, daß in öffent-
lich-rechtlichen Institutionen die Grundrech-
te, um die herum solche Institutionen kon-
struiert sind, in kollektive Pflichtbindungen 
wechselnder Art umdefiniert und damit auf-
gehoben werden.
Außerhalb des Bereichs verbandsmäßig orga-
nisierter oder öffentlich-rechtlich institutiona-
lisierter Zwecke schließlich fehlt es ganz ein-
fach an den sozialen Profilen von Interessiert-
heit oder Zugehörigkeit, und damit an den 
Anhaltspunkten für eine Organisierung politi-
scher Willensbildungsprozesse außerhalb der 
gegebenen Wege politischer Repräsentation.
Wie oben bereits angedeutet, macht es einen 
guten Teil der Widersprüchlichkeit der Vil- 
marschen Argumentation (und vermutlich 
auch der Erklärung für sein aggressives Rea-
gieren auf Kritik) aus, daß er sich zumindest 
eines Teils dieser unauflöslichen, weil aus 
der Struktur moderner Industriegesellschaften 
folgenden Demokratisierungshindernisse be-
wußt ist.

So schreibt er, in einer Kommunalverwaltung 
könne es „die Liquidation des demokratischen 
Auftrags einer Exekutive darstellen, deren 
Entscheidungsbefugnisse etwa durch unmit-
telbare Gegenmachtbildung, Mitbestimmung 
oder gar Selbstverwaltungskonzepte von un-
ten konterkarieren zu wollen." Demokratisie-
rung könne dann, wie jugoslawische Beispie-
le zeigten, „geradezu ins Antidemokratische 
umschlagen" und zur „Hintansetzung des Ge-
meinwohls durch .demokratische', gleichwohl 
gruppenegoistische Entscheidungen der direkt 
Betroffenen" führen 28).
Außerdem weist Vilmar an anderer Stelle 
darauf hin, daß die „Avantgarden der Demo-
kratisierung" ihre „Verantwortlichkeit weit-
hin noch nicht erfaßt" hätten. So habe man 
von Studentenvertretern „kaum je konstrukti-
ve Vorschläge gehört, die von ihrer Verant-
wortung gegenüber Steuerzahlern und Nach-
rückenden hinsichtlich nicht-verschwenderi- 
scher Nutzung der teuren Studienplätze Zeug-
nis ablegten". Er selbst habe in der Dis-
kussion „mit einem kritischen Ärzte- und 
Schwesternteam über eine kooperative, 
optimal selbstorganisierte . . . Krankenhaus-
ordnung" erst darauf aufmerksam gemacht, 
„daß ganz vergessen worden war, neben 
— sogar vorl — der besseren Menschen-
würde der im Krankenhaus tätigen Ärzte, 
Schwestern etc. die Menschenwürde der Pa-
tienten als Zielsetzung zu pointieren". 
Schließlich nennt Vilmar als drittes Beispiel 
noch den Umstand, daß bei der Debatte um 
die paritätische Mitbestimmung in den Auf-
sichtsräten der Großindustrie „geflissentlich 
übersehen" werde, „daß ein dritter Interes- 
senvertreter neben Kapital und Arbeit ... mit 
im kontrollierenden Organ zu sitzen hätte: 
Vertreter der ,output‘-Interessen, also der 
Konsumenten-, Umwelt-, Regional- und volks-
wirtschaftlichen Gesamtinteressen. . 29).
Vilmar bagatellisiert freilich die Probleme, 
wenn er sie als solche der Erziehung oder 
noch ausstehender Lernprozesse darstellt, 
bzw. wenn er von schwierigen, aber prinzi-
piell lösbaren Oxganisationsfragen ausgeht. 
Daß Vilmar etwa einräumt, die „außerhalb 
der Subsystemorganisation vom Output Be-
troffenen" seien „meist so verstreut, oder, wie 
im Falle der Patienten..eine so instabile, 
gehandicapte Gruppe, daß eine organisierte, 
repräsentative Artikulation ihrer Interessen 
überaus schwierig" sei, geht an dem Kernpro-

28) Vilmar, Strategien ..., S. 178.
29) A. a. O„ S. 124.



blem insofern vorbei, als das Gemeinte dicht 
nur „schwierig", sondern unmöglich ist, so-
lange Demokratisierung angestrebt wird. De-
mokratisierte Interessenvertretung setzt eine 
soziologisch zutreffende Organisierung vor-
aus, und diese ist nicht möglich, weil es die 
erforderlichen klaren Konturen nicht gibt. Die 
jeweils übrigbleibenden und daher vernachläs-
sigten Interessen sind ja geradezu dadurch ge-
kennzeichnet, daß sie den nichtorganisierbaren 
Rest darstellen. So kann es auch nicht ausblei- 
ben, daß man Unvereinbares zusammenzwingt, 
wenn man dennoch den Versuch einer sol-
chen Pseudo-Repräsentation unternimmt. Der 
dritte Faktor, den Vilmar etwa in die betrieb-
liche Mitbestimmung einbeziehen möchte, 
umfaßt in einer vorgeblichen Gleichgerichtet-
heit so verschiedene Interessen wie jene der 
Konsumenten und des Umweltschutzes.

Zudem erscheint es, zumal für einen Soziali-
sten, als den Vilmar sich selbst wiederholt 
vorstellt, als eine merkwürdig naive Vorstel-
lung, man könne strukturelle Interessenpro-
bleme durch moralische Appelle lösen, man 
könne also Studentenorganisationen, Gewerk-
schaften, Standesvertretungen von Ärzten 
und Schwestern dazu bringen, Interessen, die 
außerhalb ihrer Organisation liegen, freiwillig 
und schon vor dem Prozeß organisierten In-
teressenaustausches als ein Kriterium der Re-
lativierung eigener Interessen zu beachten, 
also schon bei der Artikulation des Eigenin-
teresse Selbstbeschränkung zu üben.

Die Definition von Gemeinwohl oder „volks-
wirtschaftlichen Gesamtinteressen“ kann da-
her notwendigerweise nicht da stattfinden, 
wo (wie auf der Ebene des einzelnen Betriebs) 
nur spezifische Gruppeninteressen ihren orga-
nisatorischen Ausdruck finden. Es macht also 
das unaufhebbare Dilemma einer auf umfas-
sende Kontrolle zielenden Demokratisierung 
aus, daß sie die Organisation des Nichtorga-
nisierbaren voraussetzt. Wollte man nämlich 
im Sinne Vilmars gewissenhaft alle betroffe-
nen Interessen berücksichtigen, so geriete 
man mit dem Begriff der volkswirtschaftli-
chen Gesamtinteressen unversehens wieder 
auf die gesamtgesellschaftliche Ebene, so 
daß an die Stelle des Demokratisierungskon-
zepts schließlich jenes der repräsentativen De-
mokratie zu treten hätte.

Statt auf Partizipation in kleinen sozialen Ein-
heiten hätte sich dann aber auch das Interes-
se auf die Behebung der Funktionsschwächen 
der Repräsentation zu richten. Das aber heißt, 
und darauf wird noch zurückzukommen sein, 
die erwünschte Steigerung der Teilhabe- und 
Kontrollchancen des einzelnen ist unter den 
Bedingungen moderner Industriegesellschaf-
ten — nicht durch eine Balkanisierung der 
Gesellschaft in unzählige demokratisierte 
Teileinheiten, sondern nur durch eine deutli-
chere Strukturierung der Informationen und der 
Prozesse politischer Willensbildung — zu er-
reichen. Es geht um Kontrollstrukturen und 
nicht um Beschäftigungstherapien.

III. Konsequenzen für neuzufassende oder
wiederaufzunehmende Fragestellungen der Demokratietheorie

Da also das Demokratisierungskonzept offen-
bar nicht geeignet ist, das zu bewirken, was 
es sich zum Ziel setzt, nämlich eine Erweite-
rung des individuellen Freiheitsspielraums 
und eine Erhöhung der Chancen zur effekti-
ven Teilnahme an politischen Willensbil-
dungsprozessen ünd zur Kontrolle politischer 
Herrschaft, bleiben die dargestellten Schwie-
rigkeiten auf die Fragestellungen der Demo-
kratietheorie zurückzubeziehen. Dabei erge-
ben sich die Umrisse eines ersten Problemfel-
des- bereits aus denjenigen Voraussetzungen, 
die nicht nur der Habermasschen Theorie, son-
dern auch manchen anderen Beiträgen zu den 
Problemen moderner Demokratien zugrunde 

liegen, nämlich der Annahme von der „struk-
turellen Entpolitisierung" moderner Gesell-
schaften.

„Strukturelle Entpolitisierung" ?

Fast alle einflußreichen Spielarten sozialwis-
senschaftlicher Theorie gingen in den ver-
gangenen zwanzig Jahren von einer Auffas-
sung aus, die man vereinfachend in der An-
nahme kennzeichnen könnte, die Entwicklung 
moderner Industriegesellschaften enge den 
Spielraum für politische Entscheidungen teils 
objektiv durch die Eigengesetzlichkeit tech-
nischer Prozesse, teils subjektiv durch die Uni-



formierung des Bewußtseins, so weitgehend 
ein, daß nur noch Raum für spezialistische 
Administration bleibe und die vermeintlichen 
ideologischen Gegensätze sich mehr und mehr 
als marginale Nachhutgefechte erweisen müß-
ten.
Ob dies nun als die bevorstehende Erfüllung 
der Marxschen Utopie von der Ablösung der 
Herrschaft über Personen durch die Verwal-
tung von Sachen begrüßt wurde, ob der glei-
che Vorgang neomarxistisch als das zwangs-
läufige und alternativlose, aber dennoch re-
volutionär aufzulösende Charakteristikum be-
griffen wurde, oder ob schließlich der Sach-
zwang bzw. der Systemzwang zur alles erklä-
renden Metapher wurde, in der Annahme ei-
nes strukturellen Zwangs zur Entpolitisierung 
und eines bereits eingetretenen oder bevor-
stehenden Endes der Politik stimmen die un-
terschiedlichsten Denkrichtungen überein. 
Dennoch ist diese theoretische Grundannah-
me zwar plausibel, aber doch keineswegs 
zwingend. Sie läßt sich ebenso gut zu der Be-
hauptung einer strukturellen Politisierung 
umkehren.
Zunächst zeigt die einfache Beobachtung, daß 
vergleichbare Industriestaaten sich deutlich 
unterscheiden, und zwar sich unterscheiden 
aufgrund unterschiedlicher politischer Struk-
turprinzipien, daß ein bestimmter ökono-
misch-technischer Entwicklungsstand weder 
zwingende politische Strukturdaten setzt, 
noch gar Politik völlig unmöglich macht30). 
Zweifellos haben wir es mit einer deutlichen 
Einebnung sozialer Profile zu tun, doch kön-
nen aus dieser Tendenz ebenso differenzieren-
de Auswirkungen folgen wie uniformierende. 
Um eine Formulierung von Tenbruck aufzu-
greifen: man kann ein und denselben Vor-
gang einerseits als Uniformierung bezeichnen, 
oder andererseits von einer „Individualisie-
rung der Lebensstile bei gleichzeitigem Zu-
gang zu den für alle ähnlich verfügbaren Le-
bensmöglichkeiten" sprechen 31).

30) Siehe Raymond Aron, Demokratie und Totali-
tarismus, Hamburg 1965, S. 23.
31) F. H. Tenbruck, Alltagsnormen und Lebens-
gefühle in der Bundesrepublik, in: Richard Löwen-
thal und Hans-Peter Schwarz (Hrsg.), Die zweite 
Republik, Stuttgart 1974.

Festzuhalten bleibt, daß, wie oben mehrfach 
angedeutet, die klaren Konturen des gesell-
schaftlichen Gefüges sich gelockert haben 
und daß diese Entstrukturierung der Gesell-
schaft auch zu einer Entstrukturierung von 
Informations- und Entscheidungsprozessen ge-

führt hat. Was dies bedeutet, wird sofort klar, 
wenn man sich vor Augen führt, wie eng der 
Aufbau oder Abbau gesellschaftlicher Struk-
turen mit jenen Vorgängen verbunden ist, die 
man gemeinhin als Politisierung oder Entpoli-
tisierung bezeichnet. Der Rückzug ins Private, 
der in den fünfziger Jahren beobachtet und 
beklagt wurde, und die Mitte der sechziger 
Jahre einsetzende Politisierung aller Lebens-
bereiche stellen so gesehen nur die beiden 
Seiten ein und derselben Medaille dar.Einer-
seits bildet in einer zunehmend entstruktu- 
rierten Gesellschaft die Familie die einzige 
hinlänglich konkret abgegrenzte soziale Ein-
heit, andererseits wird aber gerade an der Fa-
milie die Entwertung sozialer Zurechnungen 
deutlich. So setzt sich zum Beispiel immer un-
abweisbarer die Erkenntnis durch, daß die Fa-
milie kaum noch in der Lage ist, das künftige 
Schicksal der Kinder zu bestimmen, während 
umgekehrt eine immer stärkere Politisierung 
der außerfamiliären Bildung und Ausbildung 
zu beobachten ist. Die Angewiesenheit auf 
politische Strukturierungsleistungen führt zu 
einer Politisierung derjenigen Einrichtungen, 
die mehr und mehr an die Stelle der Stüt-
zungsfunktionen der primären sozialen Umge-
bung treten.

Schon der Begriff Gesellschaftspolitik hätte 
nicht entstehen dürfen, wenn die These von 
der strukturellen Entpolitisierung sich bestäti-
gen ließe. So liefert denn auch dieser Bereich 
eine Fülle von Hinweisen dafür, daß gesell-
schaftspolitische Entscheidungen nicht nur 
Entscheidungen im alten politischen Sinne 
sind, sondern daß sie auch neue soziale und 
politische Alternativen produzieren: Hoch-
schulgesetze und Mitbestimmungsgesetze 
schaffen neue soziale Identitäten, und die 
These, daß ökonomische Daten politische Ent-
scheidungen determinieren, läßt sich mit 
ebenso guten oder schlechten Gründen um-
kehren.

Vergegenwärtigt man sich etwa die Grund-
züge der Habermas'schen Argumentation, so 
zeigen die eben angedeuteten Überlegungen, 
daß jeweils das genaue Gegenteil zutrifft: 
Habermas geht davon aus, daß die entwickelte 
bürgerliche Gesellschaft unter den Bedingun-
gen des Spätkapitalismus auf eine „struktu-
relle Entpolitisierung angelegt sei und daß 
eine Sicherung individueller Beteiligungschan-
cen nur durch eine entstrukturierte allseitige 
Kommunikation zu erreichen sei. Richtig 
scheint mir zu sein, daß wir es mit einer ent- 
strukturierten Gesellschaft zu tun haben und 



daß daraus eine durchgängige Politisierung 
fogt, in der sich der einzelne nur behaupten 
kann, wenn es gelingt, die Kommunikation 
stärker zu strukturieren.

b. Institutioneile Voraussetzungen (individu-
eller und kollektiver) Lernfähigkeit

Ist aber erst einmal diese in den letzten Jah-
ren meist unbefragt weitergetragene Grund-
these von der „strukturellen Entpolitisierung" 
angezweifelt, so folgt daraus auch eine ande-
re Gewichtung der Fragestellungen: Wenn aus 
der Einebnung und Vereinheitlichung gesell-
schaftlicher Strukturen auch eine höhere Ver-
allgemeinerungsfähigkeit von Problemen 
folgt, wenn also die Grenzlinien zwischen 
Staat und Gesellschaft immer undeutlicher 
werden, so daß auch Entscheidungen einen 
immer allgemeineren Charakter annehmen, so 
stellt diese Politisierungstendenz auch das 
herkömmliche Verständis von Partizipation 
in Frage. Je weniger nämlich die Probleme 
gesellschaftlich lokalisierbar sind und je we-
niger sich dementsprechend Konflikte und 
Entscheidungsprozesse mit Hilfe des Krite-
riums der Betroffenheit begrenzen und ein-
deutig zuweisen lassen, desto geringer sind 
die Aussichten, Partizipationsangebote an In-
teressenvertretungsorganisationen und Selbst-
verwaltungseinheiten festzumachen. Es ent-
spricht der geschilderten Tendenz, daß die 
Zugehörigkeit zu unmittelbaren sozialen Ein-
heiten an Bedeutung verliert, während die 
Ebene allgemeiner politischer Entscheidungen 
an Interesse gewinnt. Deshalb wurde bereits 
oben darauf hmgewiesen, daß unter den gege-
benen Verhältnissen Abstraktheit der Organi-
sation die einzige denkbare Form von Kon-
kretheit sei. Eine Vorstellung von Partizipa-
tion, die vor allem aus der Orientierung an 
demokratisierten Subsystemen individuelle 
Chancen erwachsen sieht, bewirkt dagegen 
eine Verminderung von Mobilität. Sie bindet 
den einzelnen an ein Spektrum von Interessen 
und Erwartungen, das seinen wechselnden 
Präferenzen nicht mehr gerecht werden kann. 
Es stabilisiert auf dem Niveau einer früheren 
sozialen Schichtung, statt Partizipation als 
„permanentes Management von Loyalitätsprä-
ferenzen" 32 )  zu ermöglichen.

Damit aber leitet die Frage hach der individu-
ellen Möglichkeit zur Informationsverarbei-

32) Roland Eckert, Partizipation, in: Offene Welt, 
Nr. 101/1970.

tung zum Problem der gesellschaftlichen 
Lernfähigkeit über. Wie die individuelle Mo-
bilität in dieser Hinsicht eingeschränkt wird, 
so behindert die Festschreibung postulierter 
sozialer Identitäten, die aus einem System de-
mokratisierter Teilbereiche folgt, auch die 
Artikulation wechselnder gesamtgesellschaft-
licher Probleme. Damit aber verfälscht sie auf 
lange Sicht auch die demokratische Repräsen-
tation zu einer bloßen Wiederspiegelung der 
Quersumme der in den gesellschaftlichen 
Subsystemen organisierten Interessen. Nicht-
organisierte Interessen oder solche, die aus 
dem Widerspruch der organisierten Ansprü-
che auf einer nächsthöheren Ebene der politi-
schen Willensbildung vermittelnd zu formu-
lieren wären, bleiben unbeachtet und das poli-
tische Gesamtsystem verliert seine Fähigkeit 
zu eben jener „a

33

ntizipatorischen" Artikulation 
von Fragestellungen, die mit dem Versuch zur 
Definition von Gemeinwohl identisch ist ).

Eben diese Differenz zwischen Interessen und 
Gesamtinteresse, deren stets neue Bestim-
mung den Gegenstand legitimer Herrschaft 
ausmacht, kann jedoch nur dann in ihren je-
weils wechselnden Formulierungen die Zustim-
mung oder den Widerspruch der Betroffenen 
finden, wenn deren Möglichkeit zur Informa-
tionsverarbeitung und zur politischen Artiku-
lation nicht durch starre Formen der Organi-
sation vermeintlicher Betroffenheiten und 
überholter sozialer Fixierungen kanalisiert 
werden. Demokratische Herrschaft ist also 
nur möglich, wenn die qualitative Differenz 
zwischen der Vielzahl wechselnder und kei-
neswegs übereinstimmender Interessen des 
einzelnen und der Gruppen e
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inerseits, und 
dem immer erst aus Präferenzentscheidungen 
folgenden politischen Willensbildung nicht zu 
einer vorgegebenen Identität beider Momente 
verfälscht wird ).

33) Zum Begriff „Antizipation" siehe Robert Spae- 
mann, Die Utopie der Herrschaftsfreiheit, in: Mer-
kur, 26. Jg., 1972.
34) Dies bedeutet nichts anderes als eine — wenn 
man so will kommunikationstheoretische — Um-
schreibung der Vorzüge repräsentativer Demokra-
tie.
Außerdem ließe sich unter diesem Aspekt auch das 
Problem der Trennung von Staat und Gesellschaft 
erneut aktualisieren. Sicher ist eine solche Tren-
nung unter den Bedingungen der Politisierung aller 
gesellschaftlichen Teilbereiche nicht mehr als ge-
sellschaftliches Strukturprinzip vorauszusetzen. 
Daraus folgt aber keineswegs, daß die Trennung 
von Staat und Gesellschaft auch als politisches 
Ordnungsprinzip nicht mehr tauglich wäre. Sie er-
scheint im Gegenteil unter den Bedingungen allge-
meiner Politisierung als nötiger denn je. Nur ver- 



Aus der Unergiebigkeit der Diskussion um 
das Demokratisierungskonzept folgen jeden-
falls zwei Themenschwerpunkte, deren Be-
rücksichtigung von einer sozialwissenschaft-
lichen Theorie moderner Demokratien zu ver-
langen ist. Es handelt sich um das Problem 
des Verhältnisses zwischen Auf- und Abbau 
sozialer Strukturen einerseits, und Politisie-
rung bzw. Entpolitisierung andererseits, und 
um die Frage nach den institutioneilen Bedin-

langt sie nun eine politische Institutionalisierung. 
(Dazu u. a. Ernst Wolfgang Böckenförde, Die Be- 
dutung der Unterscheidung von Staat und Gesell-
schaft im demokratischen Sozialstaat der Gegen-
wart, in: aus politik und Zeitgeschichte, B. 49/71.) 
Damit hängt eine notwendige Festigung des Grund-
rechtsverständnisses eng zusammen, wobei es be-
sonders darauf ankommt, das Mißverständnis zu 
vermeiden, Grundrechte seien um einer besonde-
ren, aus je spezifischen Tendenzen abgeleiteten 
Aktualisierung willen, eingeräumt. (Dazu: H. H. 
Klein, siehe Anmerkung 25.) 

gungen individueller und kollektiver politi-
scher Lernfähigkeit. Diese notwendigerweise 
summarischen abschließenden Hinweise ste-
hen insofern in einem Zusammenhang zur Kri-
tik der vorherrschenden Demokratisierungs- 
und Partizipationsvorstellungen, als sie zeigen, 
daß diese Theorien von falschen Fragestellun-
gen ausgehen und daher auch nicht in der 
Lage sind, dem Verlangen nach individuellen 
Freiheitsspielräumen und nach einer Kontrolle 
politischer Herrschaft neue Chancen zu eröff-
nen. Demokratisierung gesellschaftlicher Teil-
bereiche kann unter gegenwärtigen Bedingun-
gen nur die organisationsübergreifende reprä-
sentative Willensbildung noch weiter schwä-
chen und den einzelnen noch stärker in ein-
dimensional organisierte Bindungen und Be-
schränkungen zwingen.
Für die Behebung der Funktionsschwierigkei-
ten moderner Demokratien käme es jedoch 
auf das genaue Gegenteil an.



Theo Rasehorn: Die Dritte Gewalt in der zweiten Republik

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 39/75, S. 3—17

Beamtentradition und kleinbürgerliche Herkunft ließen die deutschen Richter nicht in 
gleicher Weise wie die englischen und französischen zu einer Elite der Gesellschaft wer-
den. Sie bildeten den harten Kern der bürgerlichen Mittelschicht und teilten deren un-
politisch-konservative Einstellung in den verschiedenen „Reichen" von 1850 bis 1945. Das 
Grundgesetz brach mit dieser Beamtentradition, verstärkte andererseits mit der Einführung 
des unbeschränkten Rechtswegs gegenüber Verletzungen durch die öffentliche Gewalt und 
mit der Errichtung eines Bundesverfassungsgerichts die Position der Dritten Gewalt. Das 
hob das Selbstbewußtsein der Richter und führte zunächst zu einer fortschrittlichen Recht-
sprechung. Es fehlte aber die gesellschaftspolitische Umsetzung im Selbstverständnis der 
Richter, woraufhin bei ihnen seit Mitte der fünfziger Jahre tiefe Resignation eintrat, zumal 
die NS-Verstrickung vieler Richter aufgedeckt wurde. 1966 gelang es überraschend einem 
kleinen Kreis progressiver Richter auf dem Hintergrund der studentischen Protestbewe-
gung, die Justiz für wenige Jahre auf einen Reformkurs zu bringen. Doch nach der Regie-
rungsübernahme durch die sozial-liberale Koalition artikulierte sich bei der Dritten Ge-
walt die schweigende konservative Mehrheit weit stärker als in der Gesellschaft, was dazu 
führte, daß die Richterschaft nach einer Unterbrechung von zwanzig Jahren wieder in die 
Front des unpolitisch-konservativen Bürgertums einschwenkte. Gleichwohl dürfte abermals 
ein Wandel zu erwarten sein, weil sich als Probleme der Rechtsreform nicht so sehr frei-
heitlich-individualistische als vielmehr soziale Fragen aufdrängen.

Klaus Bergmann: Geschichtsunterricht und Identität

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 39/75, S. 19—25

Ich-Identität ist bisher keine ernsthafte geschichtsdidaktische Zielsetzung gewesen. Die 
Geschichte des Geschichtsunterrichts enthält vielmehr durchgängig Versuche, auf Kosten 
der Ich-Identität der Schüler die Identität des sozialen Systems zu verbürgen. Geschichts-
didaktik war entsprechend nicht vom Individuum her konzipiert, sondern von den Auf-
lagen und Erwartungen, den Ansprüchen und Zumutungen her, die die gesellschaftlichen 
Machtgruppen über den Staat an den Geschichtsunterricht herantrugen.
Erst in jüngster Zeit haben im Zuge der Entwicklung der Geschichtsdidaktik zu einer 
wissenschaftlichen Disziplin Annette Kuhn (1974), Ernst Weymar (1975) und Rolf Schörken 
(1975) nachdrücklich darauf hingewiesen, daß Ich-Identität ein wesentliches Problem einer 
geschichtsdidaktischen Theorie ist.
Andererseits hantieren Vertreter traditioneller geschichtsdidaktischer Konzeptionen, die 
die Schüler allewege noch als Schulungsobjekte einschätzen, ebenfalls mit dem begriff-
lichen Instrumentarium eines Identitätskonzepts und legen damit einen modischen Mantel 
um eine abgetakelte Figur.
Dennoch ist es notwendig, „historische Identität" als Aspekt von Ich-Identität zum Denk-
schwerpunkt geschichtsdidaktischer Theorie zu machen. Die mit der Sozial- und Gattungs-
geschichte verflochtene Lebensgeschichte und Sozialisation der Schüler wird zum wesent-
lichen Bezugspunkt geschichtsdidaktischer Reflexion.
Wenn Geschichtsdidaktik von dem geschichtserfahrenen, Geschichte erfahrenden und 
Geschichte rezipierenden Individuum her fragt und denkt, wird die historische Identität 
der Schüler nicht länger als Störfaktor und Lern widerstand, sondern als Lern-
element und Lern gegenstand, d. h als Teil der unantastbaren Würde des (hier: 
noch unerwachsenen) Menschen zu begreifen sein.



Michael Zöller: Die Schlacht im falschen Saal oder der übersehene Widerspruch 
zwischen Machtkontrolle und Partizipation. Eine Erwiderung auf Fritz Vilmars 
Demokratisierungskonzept

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 39/75, S. 27—38

Der Beitrag nimmt Bezug auf die zuvor in verschiedenen Aufsätzen für die Beilage (v. a. 
von Fritz Vilmar und Giselher Schmidt) geführte Kontroverse um Vilmars Konzept der 
Demokratisierung. Dabei stellt der Verfasser die Frage in den Mittelpunkt, ob denn der-
artige Modelle wirklich geeignet seien, das zu leisten, was sie sich zum Ziel gesetzt haben: 
eine möglichst umfassende Beteiligung aller Betroffenen an jeweils allem sie Betreffenden.
Der Autor kommt zu dem Schluß, daß unter den organisatorischen Bedingungen moderner 
Industriegesellschaften die Demokratisierung gesellschaftlicher Teilbereiche nicht als 
Mittel zur Erweiterung individueller Selbstbestimmung und demokratischer Herrschafts-
kontrolle geeignet sei. Wegen der Einebnung sozialer Zuordnungen und der vielfältigen 
Überschneidung organisierter Interessen sei der einzelne zu einem ständigen Abwägen 
von Loyalitätspräferenzen gezwungen, weshalb sowohl die individuelle wie auch die 
kollektive politische Mobilität in unvertretbarer Weise eingeschränkt werde, wenn man 
versuche, die politische Willensbildung an solchen primären sozialen Eigenschaften fest-
zumachen, die das komplizierte Geflecht individueller Interessen und Abhängigkeiten 
nicht mehr zuverlässig repräsentieren.
Hinzu kommt der Widerspruch zwischen Leistungs- und Kontrollansprüchen der Gesamt-
gesellschaft einerseits und den Interessen der in einem gesellschaftlichen Teilbereich je-
weils Tätigen, also der vor allem in Dienstleistungsorganisationen entstehende Konflikt 
zwischen dem Prinzip demokratisch legitimierter Fremdkontrolle und der Gefahr einer 
durch Demokratisierung begünstigten Selbstbedienung der Interessenten.
Das Konzept der Demokratisierung vernachlässigt die Strukturdaten moderner Gesell-
schaften und führt daher zu Formen der politischen Willensbildung, die statt eines Zu-
gewinns an Beteiligungschancen für alle Betroffenen lediglich eine Umverteilung von 
Macht zur Folge hätten.
Abschließend werden daher die Mängel des Demokratisierungskonzepts mit den unzu-
länglichen Voraussetzungen und Fragestellungen moderner Demokratietheorie in Verbin-
dung gebracht. Dabei richtet sich der erste Einwand gegen die von unterschiedlichsten 
Denkrichtungen zugrundegelegte Annahme von der „strukturellen Entpolitisierung“ mo-
derner Gesellschaften, eine Voraussetzung, die sich nach Ansicht des Verfassers mit eben-
so guten oder schlechten Gründen in ihr Gegenteil verkehren läßt.
Sobald die Eindimensionalität jener Fragestellungen überwunden sei, die aus der keines-
wegs zwingenden theoretischen Voraussetzung eines „Endes der Politik" folge, sei auch 
das Grundproblem legitimer Herrschaft, nämlich die Funktion vorausgreifender Definition 
von „Gemeinwohl“ wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Die demokratische Lösung dieser 
Aufgabe verlangt jedoch eine Organisation der politischen Willensbildungsprozesse, die 
nicht auf eine Quersumme der organisierten Interessen, sondern auf deren politische 
Relativierung hinauslaufe. Das Konzept der Demokratisierung trage zur Lösung dieses 
demokratietheoretischen Problems nichts bei, sondern führt im Gegenteil zu Modellen, 
die geeignet sind, Formen repräsentativer Willensbildung, die über Primärorganisationen 
hinausgreifen, noch weiter zu schwächen und den einzelnen an überholte soziale Reprä-
sentationsformen zu binden.
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